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Zusammenfassung 

Als wesentlicher Bestandteil der deutschen Anreizregulierung bestimmt der generelle X-

Faktor maßgeblich die Erlöse der Netzbetreiber. Seitens eines Teils der Branche wird 

im Rahmen der gegenwärtigen Diskussionen um die Novellierung des Regulierungs-

rahmens für deutsche Strom- und Gasnetze jedoch nicht nur dessen Höhe, sondern 

auch dessen grundsätzliche Berechtigung infrage gestellt.  

Eine Anreizregulierung zielt im Gegensatz zu kostenorientierten Ansätzen darauf ab, 

Wettbewerbsdruck zu imitieren. In einem wettbewerblich organisierten Umfeld zwingen 

die Wettbewerbskräfte die Marktteilnehmer dazu, Produktivitätsfortschritte zu realisieren 

und die daraus resultierenden Zusatzgewinne an die Endkunden weiterzureichen. Ge-

nau auf diesen Zusammenhang zielt der generelle X-Faktor ab, so dass gewährleistet 

wird, dass auch im regulierten Umfeld durch technologischen Fortschritt bedingte Pro-

duktivitätsfortschritte an die Endkunden weitergereicht werden. 

Für Anreizregulierungen auf Basis einer Preis- oder Erlösobergrenze (wie in Deutsch-

land), weisen wir nach, dass sich der generelle X-Faktor unter Berücksichtigung der 

Analogie zu Wettbewerbsmärkten unmittelbar aus der Regulierungsformel herleiten 

lässt. Dessen Verwendung ist somit aus theoretischer Sicht zwingend erforderlich. Dies 

wird durch die Erfahrungen der anderen näher untersuchten Länder Österreich, Norwe-

gen und den Niederlanden bestätigt.  

Die Frage der Abbildung des Frontier Shifts in einem anreizbasierten Regulierungsre-

gime ist somit letztendlich keine Frage des „Obs“, sondern vielmehr des „Wies“. Bei der 

empirischen Ermittlung des generellen X-Faktors plädieren wir aufgrund methodischer 

und datenseitiger Unsicherheiten für Sensitivitätsanalysen. Neben unterschiedlichen 

Zeitintervallen, auf die die empirischen Berechnungen gestützt werden (Stützintervalle), 

sollten auch unterschiedliche Berechnungsmethoden (Malmquist versus Indexnum-

mern) zur Anwendung kommen, um die spezifischen Vorteile der Methoden optimal 

auszunutzen. In Summe sollte die Berechnung verschiedener Varianten und Spezifika-

tion die Robustheit der Ergebnisse und damit ihre Aussagekraft erhöhen. Die Progno-

següte kann zudem tendenziell verbessert werden, wenn die Rahmenbedingungen, 

unter denen ein Netzbetreiber im Stützintervall und der Regulierungsperiode agiert, 

nicht zu verschieden sind. In deutschen Kontext wird daher von Berechnungen abgera-

ten, die Daten vor 1998 (Beginn der Liberalisierung der Energiemärkte) verwenden. 

Aufgrund der rollierenden Struktur der deutschen Anreizregulierung und des Beginns 

des neuen Regimes zum 1.1.2009 sind kürzere Zeitintervalle durchaus gerechtfertigt, 

zumal Sondereinflüsse aufgrund der Inflationierung der Kostenbasis mit dem Verbrau-

cherpreisindex nur dann ein Problem darstellen, wenn sie asymmetrisch auf den Netz-

betrieb und die Gesamtwirtschaft wirken.  
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Summary 

As essential component of the German incentive regulation, the revenues of the net-

work operators are significantly determined by a productivity factor, the so-called gen-

eral X-factor, which aims at controlling for technical change (frontier shift). In the current 

discussions on the revision of the regulatory framework of the energy networks some 

market participants do not only question its absolute level but further challenge its gen-

eral justification. 

In contrast to cost-based regulations, incentive regulations tend to imitate competition. 

In a competitive environment firms are forced to realize productivity gains through mar-

ket pressure and to forward the resulting additional profits to final consumers via lower 

prices. The general X-factor fulfils exactly this task. It incentivizes productivity gains of 

the regulated firms and ensures that technological progress is passed to final costum-

ers. 

For incentive regulations in the kind of a price- or revenue-cap, we can show theoreti-

cally that the general X-factor can directly be derived from the regulatory formula using 

the analogy to competitive markets. This implies that its usage is mandatory from a the-

oretical point of view. The experiences in other countries like Austria, Norway and the 

Netherlands confirm this finding. 

Ultimately, the question how to capture the frontier shift in incentive-based regulations is 

not a question of “if” than rather of “how”. With regard to the empirical estimation of the 

general X-factor, we recommend the use of sensitivity analysis due to methodological 

and data-related uncertainties. First, the calculations should be based on different time 

intervals. Second, different estimation techniques may be applied (e.g. Malmquist index 

and index numbers like the Tornquist index) in order to exploit the specific advantages 

of the different methods. The estimation of different specifications may improve the ro-

bustness of the results, which has a positive impact on its validity. The forecast quality 

may be improved further if the calculations are based on time periods in the past with 

framework conditions rather comparable to those of the regulatory period, the estima-

tion results are applied to. With regard to the German situation, we therefore recom-

mend to make use of data after the year 1998, which constitutes the starting point of the 

liberalization of German energy markets. Due to the rolling structure of the German in-

centive regulation and the beginning of the new regime in 2009 shorter time intervals 

may be justified. 
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1 Einleitung 

Der generelle X-Faktor (Xgen) wurde für die ersten beiden Regulierungsperioden der im 

Jahr 2009 gestarteten Anreizregulierung der deutschen Strom- und Gasnetze gemäß 

§ 9 Abs. 2 der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) normativ festgelegt. So lag er in 

der ersten bei 1,25 % p.a. und in der zweiten Regulierungsperiode bei 1,50 % p.a. Auf-

grund der Tatsache, dass er ab der im Jahr 2019 beginnenden dritten Regulierungspe-

riode jeweils vor Beginn einer Regulierungsperiode neu zu bestimmen ist (§ 9 Abs. 3 

ARegV),1 wird der generelle X-Faktor weitaus stärker in den Mittelpunkt des Interesses 

rücken. Der gegenständliche Diskussionsbeitrag zielt auf eine Versachlichung der Dis-

kussionen ab, indem die Rolle des generellen X-Faktors in unterschiedlichen anreizba-

sierten Regulierungsregimen beleuchtet wird. 

Die Festlegungen des Xgen für die ersten beiden Regulierungsperioden fußten nur zum 

Teil auf empirischen Berechnungen. Vielmehr sind sie das Resultat einer politischen 

Entscheidung, der intensive Konsultationen mit allen Beteiligten hinsichtlich der adä-

quaten Höhe vorausgingen. Ein Grund für die fehlende empirische Fundierung war si-

cherlich in der Basis des vorhandenen Datenbestandes zu sehen, da insbesondere 

netzbezogene Daten in der Regel nicht in adäquater Form und über den gewünschten 

Zeitraum zugänglich waren. Über die letzten Jahren hat sich die Datenproblematik je-

doch entspannt.  

Aufgrund der Bedeutung des Produktivitätsfaktors im Rahmen anreizorientierter Regu-

lierungsregime ist der Prozess zur Festlegung der konkreten Werte für die ersten bei-

den Regulierungsperioden aufgrund einer gewissen Intransparenz als unbefriedigend 

einzustufen. Der Faktor hat die Funktion, die im Monopolbereich der Strom- und Gas-

netze erzielten Produktivitätsfortschritte über eine entsprechende Adjustierung der Er-

lösobergrenze der Netzbetreiber an die Endkunden weiterzureichen. Dabei ist auf eine 

adäquate Adjustierungsvorgabe zu achten, um die Netzbetreiber nicht über Gebühr zu 

belasten und in ihrer Investitionsfähigkeit zu beeinträchtigen, was langfristig wiederum 

die Sicherheit der Versorgungsnetze gefährden würde.  

In der aktuellen Diskussion um die Weiterentwicklung der Anreizregulierung wird von 

manchen Stakeholdern aber nicht nur die konkrete Höhe des generellen X-Faktors kriti-

siert, sondern es wird auch seine prinzipielle Berechtigung in Frage gestellt. So wird 

teilweise sogar dessen Abschaffung gefordert. Dies wird bspw. damit begründet, dass 

es in den Energienetzen langfristig keine substantiellen, über die der Gesamtwirtschaft 

hinausgehenden Produktivitätsfortschritte gäbe. Auch sei die Forderung nach einem 

positiven Wert von Xgen in der langen Frist vielfach auf populistischen Druck zurückzu-

führen.  

                                                
 1 Die folgenden Ausführungen beziehen sich überwiegend auf den Stromsektor. Abweichende Rege-

lungen für den Gassektor werden nur bei besonderer Relevanz thematisiert. So startet die dritte Re-
gulierungsperiode für Gas aufgrund einer auf vier Jahre verkürzten ersten Regulierungsperiode im 
Jahr 2018. 
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Vor diesem Hintergrund widmet sich diese Arbeit der Rolle des generellen X-Faktors 

aus verschiedenen Perspektiven. In Kapitel 2 wird zunächst die Thematik aus der theo-

retischen Sicht beleuchtet. Dazu wird ausgehend von einer Preisobergrenze der gene-

relle X-Faktor hergeleitet. Im Anschluss daran wird die Höhe des langfristigen Levels 

von Xgen eingehend diskutiert. Kapitel 3 befasst sich mit der empirischen Ermittlung des 

generellen X-Faktors. Im Mittelpunkt stehen hierbei die beiden vorherrschenden Metho-

den zur Bestimmung des technologischen Fortschritts. Neben einer Darstellung der 

Berechnungslogiken werden die individuellen Vor- und Nachteile vorgestellt, wobei 

auch methodenübergreifende Aspekte und Schwierigkeiten thematisiert werden. Um 

einen Einblick darüber zu erhalten, wie andere europäische Länder, die über einen län-

geren Erfahrungshorizont hinsichtlich der Anreizregulierung verfügen als Deutschland, 

mit dieser Thematik umgehen, werden deren Erfahrungen zum generellen X-Faktor in 

Kapitel 4 dargestellt. Zu unterscheiden gilt es hierbei Länder, die sich der klassischen 

RPI-X-Regulierungssystematik bedienen von Ländern mit einem Yardstick-

Regulierungsansatz. Die Arbeit schließt mit einem Fazit in Kapitel 5. 
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2 Die Rolle des generellen X-Faktors aus theoretischer Sicht 

Gemäß der essential facility-Doktrin sollte sich die Regulierung von Infrastruktursekto-

ren auf den Bereich natürlicher Monopole konzentrieren, d.h. auf solche Bereiche der 

Wertschöpfungskette, die am kostengünstigsten durch einen Anbieter bereitgestellt 

werden. Auf den Energiesektor trifft dies mittlerweile insbesondere durch die verschie-

denen Entflechtungsregeln auf europäischer und nationaler Ebene zu. Dementspre-

chend sind die Energienetze üblicherweise reguliert. Dominierten anfangs kostenbasier-

te Regulierungsregime, bei denen die Netzbetreiber ihre anfallenden Kosten decken 

können sollten (inklusive einer angemessenen Verzinsung), so hat sich inzwischen in 

den meisten Ländern ein Regimewechsel hin zur Anreizregulierung vollzogen. Das da-

mit verbundene Ziel ist es, kosteneffizientes Handeln der Netzbetreiber anzureizen. 

Die Anreizregulierung (oder auch preisbasierte Regulierung) geht zurück auf den briti-

schen Ökonomen Stephen Littlechild, der dieses System in den frühen 1980er Jahren 

ursprünglich für die Telekommunikationssektor entwickelte.2 Kernelement dieses Regu-

lierungsregimes (auch Preisobergrenzenregulierung oder Price-Cap genannt) ist der 

RPI-X-Term. Für einen bestimmten Zeitraum, in der Regel eine Regulierungsperiode, 

wird die Preisentwicklung von der Entwicklung der Kosten abgekoppelt. In einfachster 

Form entwickeln sich die Preise analog zu den Vorjahrespreisen, korrigiert um den Fak-

tor „RPI-X“, wobei RPI für die allgemeine Inflationsrate (RPI ist der Retail Price Index; 

zu Deutsch VPI – Verbraucherpreisindex) und X für die erwartete Produktivitätssteige-

rung stehen.3 Oftmals kommt dieser Ansatz als Erlösobergrenzenregulierung (Reve-

nue-Cap) zur Anwendung, wobei anstatt auf die Preise auf die Erlöse abgestellt wird.4 

Der X-Faktor lässt sich ferner unterteilen in einen individuellen X-Faktor (Xind) und einen 

generellen X-Faktor (Xgen). Mit erstgenanntem sollen firmenspezifische Ineffizienzen der 

Netzbetreiber beseitigt werden, um diese an die Effizienzgrenze heranzuführen (Catch-

up). Zweitgenannter erfasst die Verschiebung der Effizienzgrenze über die Zeit (Fron-

tier Shift), die sich bspw. aufgrund von sektoralem technologischen Fortschritt ergeben 

kann. Wie der Titel dieser Arbeit besagt, liegt der weitere Fokus auf diesem letzten 

Term. Abbildung 2-1 verdeutlicht dies graphisch für eine Situation mit einem Input X 

und zwei Outputs Y1,2. Der dargestellte Netzbetreiber agiert ineffizient. Um auf die aktu-

elle Effizienzgrenze zu gelangen, muss er seine individuelle Ineffizienz abbauen, indem 

er entweder weniger Input für seine Outputs benötigt oder aber mit dem gleichen Input-

niveau ein höheres Outputniveau erreicht. Die Parallelverschiebung der Effizienzgrenze 

stellt den generellen X-Faktor dar. Während der individuelle X-Faktor somit auf die (in-

dividuelle) Effizienz abstellt, bezieht sich der generelle X-Faktor auf die Produktivität 

des gesamten Sektors. 

                                                
 2 Siehe dazu bspw. Beesley und Littlechild (1989).  
 3 Eine Preisobergrenze muss sich nicht ausschließlich auf eine Dienstleistung oder ein Produkt bezie-

hen. Typischerweise sind damit Tarifkörbe verschiedener Preise gemeint, wie das Beispiel Niederlan-
de in Kapitel 4 zeigt.  

 4 Nachfolgend wird vor allem auf den Price-Cap abgestellt, da dies dem ursprünglichen Ansatz ent-

spricht. Die nachfolgenden Erläuterungen gelten aber analog auch für den Revenue-Cap. 
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Abbildung 2-1: Individueller und genereller X-Faktor 

 

 

 
Quelle: WIK 

Im Folgenden wird zunächst kurz der Unterschied zwischen Produktivität und Effizienz 

erläutert. Anschließend wird ausgehend von der Preisobergrenze der generelle X-

Faktor hergeleitet und damit seine theoretische Fundierung aufgezeigt. Im Anschluss 

daran werden die langfristige Höhe des generellen X-Faktors und die sich darum dre-

hende Diskussion beschrieben. 

2.1 Produktivität versus Effizienz  

Die Bestimmung des generellen X-Faktors basiert maßgeblich auf der Erfassung der 

Produktivität. Demgegenüber spielt bei der Ermittlung des individuellen X-Faktors die 

Bestimmung der Effizienz die entscheidende Rolle.5 Da diese beiden Konzepte in be-

stimmten Kontexten eng miteinander verknüpft sind, sollen zunächst die entsprechen-

den ökonomischen Konzepte kurz dargestellt und voneinander abgegrenzt werden.6 

Grundsätzlich lässt sich bei der Messung der Produktivität zwischen technischer Pro-

duktivität und Wertproduktivität unterscheiden. Die technische Produktivität stellt das 

Verhältnis zwischen Mengenvariablen dar, d.h. ein oder mehrere Inputs (Produktions-

faktoren) werden in Relation zu den Outputs (Ausbringungsmenge) gesetzt. Bei der 

Wertproduktivität dagegen werden die jeweiligen Mengen monetär bewertet. 

In Bezug auf den Begriff der Effizienz lässt sich generell differenzieren zwischen der 

technischen Effizienz, der allokativen Effizienz und der Skaleneffizienz. Die technische 

                                                
 5 Dieses Unterkapitel basiert in großen Teilen auf Bender und Stronzik (2014, Kap. 3.1). 
 6 Für eine detailliertere Beschreibung unterschiedlicher Produktivitäts- und Effizienzkonzepte siehe 

bspw. Müller (2009) für den Eisenbahnsektor oder Coelli et al. (2005) aus einer allgemeinen 
wissenschaftlichen Perspektive. 
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Effizienz bezieht sich auf das mit der Produktionsfunktion verbundene Verhältnis zwi-

schen Inputs und Outputs. Von technischer Effizienz kann gesprochen werden, wenn 

auf der Effizienzgrenze (Produktionsgrenze) produziert wird, d.h. wenn bei gegebenem 

Inputeinsatz das maximale Outputniveau oder ein vorgegebenes Outputniveau mit mi-

nimalem Inputeinsatz erreicht wird.7 Erfolgt eine monetäre Bewertung der Inputs, was 

gleichbedeutend ist mit der Erfassung der Kosten, kann neben der technischen Effizi-

enz auch die allokative Effizienz berücksichtigt werden. Die kostenminimale Produktion 

eines gegebenen Outputniveaus bzw. die Maximierung des Outputniveaus bei einem 

Kostenniveau impliziert allokative Effizienz durch eine optimale Kombination der Input-

faktoren gemäß ihrer Preise. In anderen Worten: allokative Effizienz ist dann gegeben, 

wenn mit einer kostenminimalen Inputkombination produziert wird. Ferner gilt es die 

Skaleneffizienz zu unterscheiden. Von dieser kann gesprochen werden, wenn ein Un-

ternehmen alle vorhandenen Größenvorteile ausnutzt, die beispielsweise durch Fixkos-

tendegression möglich sind. Das Unternehmen produziert folglich mit der effizienten 

Skalengröße. In der Literatur wird das Produkt der drei Effizienzbegriffe auch als Kos-

teneffizienz bezeichnet:8 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑒𝑓𝑓𝑖𝑧𝑖𝑒𝑛𝑧

= 𝐴𝑙𝑙𝑜𝑘𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑧𝑖𝑒𝑛𝑧 ∗ (𝑅𝑒𝑖𝑛𝑒) 𝑇𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑧𝑖𝑒𝑛𝑧

∗ 𝑆𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑒𝑓𝑓𝑖𝑧𝑖𝑒𝑛𝑧 

Die enge Verknüpfung von Produktivitäts- und Effizienzkonzepten zeigt sich insbeson-

dere an den drei Gründen, auf die Veränderungen der Produktivität zurückgeführt wer-

den können. Erstens kann die Produktivität durch den Abbau von Ineffizienzen erhöht 

werden (Catch-up-Effekt), also durch eine Annäherung an eine allokativ und technisch 

effiziente Effizienzgrenze.9 Zweitens kann eine durch technologischen Fortschritt indu-

zierte Steigerung der technischen Effizienz die Produktionsfunktion verändern und da-

mit eine Verschiebung der Effizienzgrenze bewirken (Frontier Shift). Drittens kann 

durch das Ausnutzen von Größenvorteilen die Produktivität erhöht werden (Skalenef-

fekte). 

                                                
 7 Hier zeigt sich schon die enge Beziehung zwischen den Begriffen Effizienz und Produktivität. Aller-

dings bedingen sich beide Konzepte nicht immer gegenseitig, wie unten in einem Beispiel aufgezeigt 
wird. 

 8 Vgl. Cooper, Seiford und Tone (2007). 
 9 Die in Kapitel 3.1 vorgestellten Methoden zur Ermittlung der Produktivitäten stellen rein auf Men-

genänderungen ab. Daher wird im weiteren Verlauf beim Catch-up von der allokativen Effizienz abs-
trahiert und nur auf die technische Effizienz abgestellt. Diese Vereinfachung ist gerechtfertigt, da in 
der Regel keine hinreichenden Preisinformationen vorliegen, um auch für die allokative Effizienz zu 
kontrollieren. 
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Abbildung 2-2: Effizienz und Produktivität 

 

 

 
Quelle: WIK 

Abbildung 2-2 veranschaulicht den Unterschied zwischen Produktivität und Effizienz 

anhand eines einfachen und allgemeinen Beispiels. Die abgebildete Kurve Y(x) bildet 

die Effizienzgrenze, d.h. die maximal mögliche Outputmenge bei gegebener Technolo-

gie in Abhängigkeit des Inputeinsatzes. Alle unterhalb der Kurve liegenden Produkti-

onspunkte sind für die Unternehmen realisierbar. Sofern ein Unternehmen auf der Effi-

zienzgrenze produziert, liegt eine technisch effiziente Produktion vor. In dem gewählten 

Beispiel ist dies bei Unternehmen A und C der Fall, während Unternehmen B ineffizient 

agiert. Vergleicht man Unternehmen A und C, so produzieren zwar beide technisch 

effizient, jedoch weist Unternehmen C aufgrund von Skalenerträgen eine höhere Pro-

duktivität auf. Hierbei sei auch darauf hingewiesen, dass eine höhere Produktivität kein 

Hinweis auf Effizienz ist: Betrachten wir Unternehmen B‘, so weist dieses eine höhere 

Produktivität auf als Unternehmen A, weil 𝐵′ oberhalb von 𝑌𝑎 𝑥𝑎⁄  liegt. Da bei gegebe-

nem Inputeinsatz eine höhere Outputmenge möglich ist, produziert es aber ineffizient. 

Die obere, gestrichelte Linie Y′(x) stellt eine mögliche Produktivitätsveränderung auf-

grund von technologischem Fortschritt dar. Um die Komplexität dieses Beispiels nicht 

unnötig zu erhöhen, wurde auf die Berücksichtigung von Inputpreisen und damit der 

Kosten verzichtet. Somit können hier keine Aussagen über die allokative Effizienz ge-

troffen werden können, was an dieser Stelle aber auch nicht nötig ist. 

Betrachtet man die Veränderung der Produktivität in Bezug auf die verwendeten Input-

faktoren, so lässt sich zwischen zwei Ansätzen unterscheiden. Die partielle Faktor-

produktivität setzt die Outputmenge in Relation mit jeweils einem Inputfaktor wohinge-

gen die totale Faktorproduktivität das Verhältnis des aggregierten Faktoreinsatzes 

zum aggregierten Ausbringungsniveau betrachtet. Auch wenn die Berechnung der tota-
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len Faktorproduktivität aufwendiger ist, ermöglicht diese ein umfassenderes Bild, da 

auch mögliche Substitutionen von Inputfaktoren zur Realisierung der Effizienz einbezo-

gen werden und eine Vergleichbarkeit von Unternehmen selbst bei unterschiedlichen 

Produktionstechnologien gegeben ist. Daher ist die totale Faktorproduktivität bei der 

Fundierung von Regulierungsentscheidungen zu präferieren. Kapitel 3 setzt sich aus-

führlich mit Methoden zur Bestimmung der totalen Faktorproduktivität auseinander. 

2.2 Theoretische Herleitung des generellen X-Faktors aus der RPI-X An-

reizregulierung 

Wie bereits angedeutet haben anreizbasierte Regulierungssysteme zum Ziel, die regu-

lierten Netzbetreiber zu effizientem Verhalten bei Betrieb und Investitionen anzuhalten. 

Im Gegensatz zu kostenorientierten Regulierungsregimen haben die betroffenen Unter-

nehmen bei Implementierung einer Preisobergrenzenregulierung einen starken Anreiz, 

auf kosteneffiziente Technologien zurückzugreifen und „überhöhte“ Kosten zu vermei-

den. Dies bedeutet auch, dass es bei einer reinen Anreizregulierung auch keine Verzer-

rung in Richtung einer zu kapitalkostenlastigen Produktion gibt, wie dies bei der kosten-

orientierten Regulierung der Fall ist (Averch-Johnson-Effekt).10  

Ziel anreizorientierter Regulierungsansätze ist es, die Marktkräfte bei funktionsfähigem 

Wettbewerb zu imitieren und damit Wettbewerbsdruck zu simulieren. In kompetitiven 

Märkten zwingen die Wettbewerbskräfte die Marktteilnehmer dazu, Produktivitätsfort-

schritte zu realisieren und die daraus resultierenden Zusatzgewinne in Form niedriger 

Preise an die Kunden weiterzureichen. Bei entsprechendem Wettbewerb in einem be-

stimmten Sektor i drückt die sektorale Preissteigerungsrate für Endkundenprodukte 

(Inflationsrate der Outputpreise), ΔpOutput, die Differenz zwischen der Wachstumsrate 

der sektoralen Inputpreise, ΔpInput, und der Rate des sektoralen technologischen Fort-

schritts (Produktivitätswachstum), ΔTFP, aus: 

(1)  ∆𝑝𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡,𝑡
𝑖 = ∆𝑝𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡,𝑡

𝑖 − ∆𝑇𝐹𝑃𝑡
𝑖 

In wettbewerblich organisierten Märkten können somit nur die um den technischen 

Fortschritt geminderten Inputpreissteigerungen an die Endkunden weitergegeben wer-

den. Realisiert ein Unternehmen einen geringeren Produktivitätszuwachs als seine 

Wettbewerber, muss es entweder seine Produkte zu höheren Preisen anbieten oder es 

nimmt eine geringere Verzinsung des eingesetzten Kapitals in Kauf. In beiden Fällen 

scheidet das Unternehmen langfristig aus dem Markt aus, da ihm entweder der Absatz 

wegbricht oder die Finanzierung Schwierigkeiten bereitet. 

                                                
 10 Vgl. Averch und Johnson (1962). 
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Unter der Annahme, dass die gesamte Volkswirtschaft (GW) wettbewerblich organisiert 

ist, gilt analog:  

(2)  ∆𝑝𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡,𝑡
𝐺𝑊 = ∆𝑝𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡,𝑡

𝐺𝑊 − ∆𝑇𝐹𝑃𝑡
𝐺𝑊 = ∆𝑉𝑃𝐼𝑡  

Die Veränderung der Outputpreise, ∆𝑝𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
𝐺𝑊 , entspricht dabei der Inflationsrate, ∆𝑉𝑃𝐼. 

Wie zuvor kurz skizziert ist für die Anreizregulierung in Form der Preisobergrenzenregu-

lierung charakteristisch, dass die Preisobergrenzen der Unternehmen im regulierten 

Sektor r, den Vorjahrespreiseobergrenzen entsprechen, korrigiert um die Inflationsrate 

und Produktivitätssteigerungen in Gestalt des generellen X-Faktors. Formal lässt sich 

dies folgendermaßen ausdrücken:11 

(3)  𝑃 𝑡
𝑟 = 𝑃 𝑡−1

𝑟 (1 + ∆𝑉𝑃𝐼𝑡 − 𝑋𝐺𝑒𝑛,𝑡) 

Die Preisobergrenze eines Netzbetreibers korrespondiert mit den entsprechenden 

Netzentgelten. Folglich entspricht die jährliche Wachstumsrate der Preisobergrenze der 

Veränderung der Outputpreise:  

(4)  𝑃𝑡
𝑟 𝑃𝑡−1

𝑟 − 1 = ∆𝑝𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡,𝑡
𝑟⁄  

Setzt man dies in die vorherige Gleichung (3) ein, erhält man: 

(5)  ∆𝑝 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡,𝑡
𝑟 = ∆𝑉𝑃𝐼𝑡 − 𝑋𝐺𝑒𝑛,𝑡 

Unter Verwendung von ∆𝑉𝑃𝐼𝑡 = ∆𝑝𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡,𝑡
𝐺𝑊 − ∆𝑇𝐹𝑃𝑡

𝐺𝑊aus Gleichung (2) ergibt sich folg-

lich: 

(6)  ∆𝑝 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡,𝑡
𝑟 = [∆𝑝 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡,𝑡

𝐺𝑊 − ∆𝑇𝐹𝑃 𝑡
𝐺𝑊] − 𝑋𝐺𝑒𝑛,𝑡 

Gleichung (1) gilt für jeden beliebigen wettbewerblichen Sektor. Unter der Annahme, 

dass die Anreizregulierung Wettbewerbsdruck simuliert, lässt sich diese Gleichung 

auch auf den regulierten Sektor übertragen: 

(7)  ∆𝑝𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡,𝑡
𝑟 = ∆𝑝𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡,𝑡

𝑟 − ∆𝑇𝐹𝑃𝑡
𝑟 

Werden Gleichung (6) und Gleichung (7) gleichgesetzt, so lässt sich der generelle X-

Faktor als Differenz zwischen der Produktivitätsentwicklung der regulierten Branche 

und der Gesamtwirtschaft (Produktivitätsdifferenzial) sowie aus der Differenz der 

Inputpreisentwicklung der Gesamtwirtschaft und der regulierten Branche (Inputpreis-

differenzial) herleiten. Dies entspricht exakt der Definition von Bernstein und Sapping-

                                                
 11 Bei einer Erlösobergrenzenregulierung (Revenue Cap) gelten die folgenden Ausführungen analog. 

Die Erlöse 𝑅𝑡
𝑟 ergeben sich bei einer Erlösobergrenzenregulierung als Produkt aus dem Preis 𝑝𝑡

𝑟 und 
dem Output 𝑞𝑡

𝑟 des regulierten Unternehmens. Im einfachsten Fall eines Einproduktunternehmens 

und eines über die Zeit konstanten Outputs (𝑞𝑡
𝑟 = 𝑞𝑡−1

𝑟 ) kürzen sich die Mengen auf der linken und 

rechten Seite in Gleichung (3) raus. 
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ton (1999), die durch § 9 Absatz 1 ARegV auch Eingang in den deutschen Gesetzestext 

gefunden hat: 

(8)  𝑋𝐺𝑒𝑛,𝑡 = (∆𝑇𝐹𝑃 𝑡
𝑟 − ∆𝑇𝐹𝑃 𝑡

𝐺𝑊) + (∆𝐼 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡,𝑡
𝐺𝑊 − ∆𝐼𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡,𝑡

𝑟 ) 

Der generelle X-Faktor lässt sich somit direkt aus der Formel der Preisobergrenzenre-

gulierung herleiten. In einem Anreizregulierungssystem mit Preis- oder Erlösobergrenze 

nach dem RPI-X-Prinzip ist die Verwendung des generellen X-Faktors aus theoretischer 

Sicht somit zwingend erforderlich, um Wettbewerb zu imitieren, was eine wesentliche 

Zielstellung anreizbasierter Regulierungsregime darstellt. Ein Verzicht auf den generel-

len X-Faktor ohne anderweitige Berücksichtigung des Frontier Shifts würde Anreize zu 

effizientem Handeln der Netzbetreiber konterkarieren und somit letztendlich dem Prin-

zip der Anreizregulierung zuwiderlaufen.12   

Aus den theoretischen Überlegungen lassen sich zudem bereits erste Rückschlüsse für 

die Berechnung des generellen X-Faktors ziehen. Wesentlich in diesem Kontext ist die 

Art der Inflationierung der Kostenbasis. Wird dazu ein gesamtwirtschaftlicher Output-

preisindex herangezogen (wie z.B. der allgemeine Verbraucherpreisindex im Rahmen 

des deutschen Regulierungsregimes),13 besteht der generelle X-Faktor gemäß Glei-

chung (8) aus den zwei Komponenten Produktivitätsdifferenzial und Inputpreisdifferen-

zial. In diesem Fall ist der X-Faktor eine relative Größe und beinhaltet einen Vergleich 

der Entwicklung der regulierten Industrie mit der Entwicklung der Gesamtwirtschaft. Die 

in der Inflationsrate enthaltenen gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen werden quasi 

über den allgemeinen X-Faktor wieder herausgerechnet.14 Daraus folgt unmittelbar, 

dass selbst bei vollständiger Identität von sektoralem und gesamtwirtschaftlichem tech-

nologischem Fortschritt (∆𝑇𝐹𝑃𝑡
𝑟 = ∆𝑇𝐹𝑃𝑡

𝐺𝑊 ) der generelle X-Faktor immer noch die 

Unterschiede in den Entwicklungen der Inputpreise zwischen Gesamtwirtschaft und 

reguliertem Sektor abbilden muss. 

Erfolgt die Inflationierung der Kosten allerdings mit einem sektoralen Inputpreisindex, 

umfasst der allgemeine X-Faktor lediglich eine Aussage über den zu erwartenden tech-

nologischen Fortschritt in der regulierten Branche. Dies impliziert, dass bei Anwendung 

eines sektoralen Inputpreisindexes zur Inflationierung der Kostenbasis im Rahmen ei-

ner Anreizregulierung der allgemeine X-Faktor alleine den zu erwartenden sektoralen 

technologischen Produktivitätsfortschritt in Form der Änderung der sektoralen totalen 

Faktorproduktivität abbilden darf. Für diesen Fall muss daher gelten: 

                                                
 12 In einem RPI-X-Regulierungssystem können auch ohne den generellen X-Faktor möglicherweise 

noch Effizienzanreize vom individuellen X-Faktor ausgehen, der aber explizit nicht für den Frontier 
Shift kontrolliert. 

 13 Dies entspricht dem Vorgehen von Bernstein und Sappington (1999). Auf S.10 heißt es dort, dass bei 

der Ableitung der entsprechenden Formel explizit angenommen wird, dass die Kostenbasis mit einem 
nationalen Outputpreisindex („economy-wide rate of output price inflation“) inflationiert wird. 

 14 Vgl. WIK-Consult (2012). 
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(9)  XGen,t = ∆TFP t
r 

Da mit dem sektoralen Inputpreisindex nicht die gesamtwirtschaftliche Entwicklung (in 

Form der Änderung der gesamtwirtschaftlichen totalen Faktorproduktivität und der ge-

samtwirtschaftlichen Inputpreisentwicklung) erfasst wird (sondern nur die sektorale), 

muss diese über den allgemeinen X-Faktor auch nicht wieder herausgerechnet werden, 

um eine Wettbewerbsimitation zu erreichen. Ein Differenzialvergleich von reguliertem 

Sektor mit der Gesamtwirtschaft sollte daher sowohl für die Inputpreis- wie auch die 

TFP-Entwicklung nicht erfolgen. 

2.3 Das langfristige Level des generellen X-Faktors 

In der aktuellen politischen Diskussion in Deutschland um die Novellierung der Anreiz-

regulierungsverordnung (ARegV) ist eine Kontroverse über die langfristige Berechti-

gung des generellen X-Faktors entbrannt. So fordern mehrere Energieverbände bspw. 

dessen Abschaffung. Stellvertretend sei an dieser Stelle auf eine Veröffentlichung des 

BDEW im Rahmen der Evaluierung und Weiterentwicklung der Anreizregulierung ver-

wiesen.15 Dort wird argumentiert, dass sowohl das Produktivitätsdifferenzial als auch 

das Inputpreisdifferenzial als relative Größen zwischen reguliertem Stromnetz und Ge-

samtwirtschaft langfristig gegen null tendieren sollten. Dies hat zur Folge, dass auch die 

Summe beider Differenziale sich in der langen Frist nicht von Null unterscheiden sollte 

und der Faktor an sich somit ihrer Einschätzung nach entfallen könnte. Ihre inhaltliche 

Begründung für die Forderung zur Abschaffung von Xgen basiert auf dem Gedanken, 

dass langfristig in den Stromnetzen zum einen keine „Überproduktivitäten“ gegenüber 

der Gesamtwirtschaft zu erwarten sind. Es wird sogar vielmehr davon gesprochen, dass 

die Produktivität des Stromnetzes über die Zeit eher der Produktivität der Gesamtwirt-

schaft hinterherhinkt. Zum anderen wird auch kein Grund gesehen, warum die Input-

preise der regulierten Stromnetze sich in der langen Frist von den Preisen im Rest der 

Wirtschaft unterscheiden sollten.  

Aber nicht nur in der politischen Diskussion sondern auch in manchen eher theoretisch 

orientierten Artikeln wird für einen langfristig gegen Null tendierenden generellen X-

Faktor argumentiert. So z.B. in Burns und Weyman-Jones (2008, S.1): 

„We argue that the Bernstein and Sappington (1999) mechnism, which has had 

a major impact on regulatory behaviour , implicitly assumes short-run behaviour 

by regulators, and consequently leaves a long-run disequilibrium position 

unresolved. We demonstrate that strong assumptions are required if the optimal 

X in RPI-X is not zero in the long run.” 

Ihre These unterfüttern die Autoren mit einer Reihe von Argumenten. Erstens sei ein 

von Null verschiedener X-Faktor auf lange Sicht ein ungewöhnliches Ergebnis für ein 

                                                
 15 Vgl. BDEW (2014). 
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langfristiges ökonomisches Gleichgewicht. Zweitens sei ein langfristig positiver und 

damit möglichweise überhöhter genereller X-Faktor das Ergebnis populistischen Drucks 

auf Politiker und Regulatoren, um Gewinne der Netzbetreiber zu extrahieren. Zum drit-

ten sollten angehäufte Ineffizienzen, die vor der Einführung der Anreizregulierung auf-

gebaut worden sind, durch diese in der kurzen Frist und somit innerhalb weniger Jahre 

beseitigt sein. Langfristig gäbe es somit keinen Handlungsbedarf, da keine Ineffizienzen 

mehr vorhanden seien.  

Die Autoren sprechen gleichzeitig aber auch davon, dass ein allgemeiner X-Faktor 

oberhalb von Null dann seine Rechtfertigung besitzt, wenn es besondere sektorspezifi-

sche Effekte im regulierten Sektor gibt, die einen Einfluss auf Faktorpreisinflation und 

Produktivität haben und die es in diesem Ausmaß in der Gesamtwirtschaft nicht gibt. 

Ferner führen sie auch aus, dass für ein Anreizregulierungssystem Anreizkomponenten 

essentiell sind. Eine ersatzlose Streichung des generellen X-Faktors, würde dem jedoch 

zuwiderlaufen. In diesem Fall müssten auf andere Art und Weise Effizienzanreize ge-

setzt und das Regulierungsregime angepasst werden.  

Die Argumentation der Autoren ist mithin widersprüchlich. Insbesondere werden Catch-

up Effekte (Abbau von Ineffizienzen), für die durch den individuellen X-Faktor kontrol-

liert wird, und Frontier Shift Effekte vermischt. Wie in der Einleitung zu diesem Kapitel 

gezeigt wurde, sollten nur letztere Gegenstand des generellen X-Faktors sein. Die dar-

gestellten Argumente stellen daher die Rolle und Berechtigung des generellen X-

Faktors nicht infrage. Im Endeffekt weisen auch Burns und Weyman-Jones (2008) auf 

Basis einer gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtsbedingung nach, dass der generelle 

X-Faktor aus dem Produktivitäts- und dem Inputpreisdifferenzial besteht.16 Sie 

bestätigen somit die Ergebnisse aus Kapitel 2.2. Langfristig kann der generelle X-Faktor 

somit nur dann gegen Null tendieren, wenn beide Differenziale in der Summe Null er-

geben. Da hinter den Produktivitätsentwicklungen und Inputpreisentwicklungen ent-

sprechende Produktionsfunktionen stehen, kann (abgesehen vom Zufallsprinzip) ein 

Sektor nur dann die gleichen Entwicklungen wie die Gesamtwirtschaft aufweisen, wenn 

die gleichen Produktionstechnologien wie im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt ver-

wendet werden.17 Dies ist jedoch in der Regel nicht gegeben. So weisen zum Beispiel 

alle empirischen Studien für unterschiedliche Sektoren sowohl mittel- als auch langfris-

tig unterschiedliche Entwicklungen der Faktorproduktivitäten aus. Dies gilt nicht nur für 

die Unterscheidung zwischen regulierten und wettbewerblichen Sektoren sondern auch 

zwischen wettbewerblichen Sektoren selbst.18 Selbst für wettbewerbliche Sektoren ist 

somit davon auszugehen, dass Produktivitäts- und Inputpreisdifferenziale in Relation 

zur Gesamtwirtschaft in der Regel in Summe von Null verschiedene Ergebnisse aufwei-

sen werden.  

                                                
 16 Siehe Formel (3) in Burns und Weyman-Jones (2008, S.5). 
 17 Eine weitere Möglichkeit ist, wenn die Gesamtwirtschaft vom betrachteten Sektor dominiert wird. Die-

ser Fall kann aufgrund der heterogenen Produktionsstruktur für die deutsche Wirtschaft jedoch ver-
nachlässigt werden. 

 18 Vgl. z.B. Boss et al. (2009). 
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Aus diesen Ausführungen folgt zudem, dass auch nach gewissen Aufholeffekten und 

dem Abschmelzen von technischen Ineffizienzen, was oft in Verbindung mit der Einfüh-

rung von anreizbasierten Regulierungsregimen vermutet wird, der generelle X-Faktor 

weiterhin seine unbedingte Berechtigung behält.19 Aufgrund der zu vermutenden Un-

gleichheit zwischen sektoraler und gesamtwirtschaftlicher Produktionsfunktion ist auch 

danach davon auszugehen, dass 

1. ∆𝑇𝐹𝑃𝑡
𝑟 ≠ ∆𝑇𝐹𝑃𝑡

𝐺𝑊 und 

2. ∆𝑝𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡,𝑡
𝑟 ≠ ∆𝑝𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡,𝑡

𝐺𝑊  gilt. 

Daher ist im Zuge einer Erlösobergrenzenregulierung auch nach anfänglichen Aufholp-

rozessen der generelle X-Faktor zu bestimmen, um Wettbewerb simulieren zu können. 

Folglich sollten die realen Zahlen darüber Auskunft geben, ob Produktivitäts- und Input-

preisdifferenzial und damit Xgen von Null verschieden sind. Dies bedeutet gleichzeitig 

aber auch, dass hinsichtlich des Wertes von Xgen keinerlei Beschränkungen auferlegt 

werden. Dieser könnte somit theoretisch auch negativ werden, wenn die Produktivität 

im Stromnetzbereich geringer ist als in der Gesamtwirtschaft und dies nicht durch das 

Inputpreisdifferenzial ausgeglichen wird oder aber wenn die Inputpreise im Stromnetz-

bereich stärker steigen als im Rest der Wirtschaft und das Produktivitätsdifferenzial dies 

nicht konterkariert. In diesem Fall würden die Preis- oder Erlösobergrenzen, je nach-

dem ob ein Price- oder Revenue-Cap zur Anwendung kommt, durch den X-Faktor eine 

zusätzliche Erhöhung erfahren.  

 

                                                
 19 Es sei an dieser Stelle noch einmal erwähnt, dass das Abschmelzen von Ineffizienzen nicht Gegen-

stand des generellen X-Faktors sein sollte. Dieser Tatbestand wird im deutschen Kontext bereits 
durch den individuellen X-Faktor erfasst. Andere Aufholeffekte (z.B. in Form von „Überproduktivitä-
ten“) sind ein Argument dafür, bei Einführung anreizbasierter Regulierungen einen gewissen Auf-
schlag auf die empirisch ermittelten Werte zu erheben. Sie sind jedoch kein Argument für die Ab-
schaffung des generellen X-Faktors. Siehe hierzu auch Stronzik und Franz (2006). 
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3 Empirische Ermittlung des generellen X-Faktors 

In diesem Kapitel wird auf die Möglichkeiten zur empirischen Ermittlung des generellen 

X-Faktors eingegangen. Zunächst werden die wesentlichen Methoden erläutert, die der 

Bestimmung des Produktivitätsdifferenzials zugrunde liegen. Nachfolgend wird das In-

putpreisdifferenzial adressiert. Abschließend wird die Wahl des Zeitintervalls diskutiert, 

auf das sich die empirischen Analysen stützen (Stützintervall). 

3.1 Produktivitätsdifferenzial 

Zur Messung der totalen Faktorproduktivität lassen sich zwei wesentliche Methoden 

unterscheiden: Malmquist-Index und Indexnummern.20 In Tabelle 3-1 sind die beiden 

Ansätze inklusive ihrer jeweiligen Vor- und Nachteile überblicksartig dargestellt. Die 

zwei Methoden sind nicht zwangsläufig als Substitute zu sehen, sondern können auch 

durchaus nebeneinander zur Anwendung kommen, um bspw. Schwachpunkte des je-

weils anderen Ansatzes auszugleichen. Die unterschiedlichen Methoden werden nun 

nacheinander dargestellt. 

Tabelle 3-1: Vor- und Nachteile der Methoden zur Messung des Produktivitätsfort-

schritts 

Methode Charakteristika Datenbasis Vorteile Nachteile 

Malmquist 
Index 

Berechnung mittels 
Data Envelopment 
Analysis (DEA) oder 
Stochastic Frontier 
Analysis (SFA) 

Vergangenheitsbe-
zogen 

Unternehmens-
daten 

Differenzierung nach 
technischer Effizienz 
(TE), Skaleneffizienz 
(SE) und technischem 
Fortschritt (TF) mög-
lich 

Theoretisch „wahre“ 
Produktionsfunktion 

i.d.R. nur wenige Stütz-
punkte 

Gewisse Anfälligkeit ge-
genüber Ausreißern 

Strukturelle Änderungen? 

Vergleichbarkeit der Da-
teninputs? 

Index-
nummern 

Paasche / Laspey-
res: lineare Produk-
tionsfunktion 

Fisher: quadratische 
Produktionsfunktion 

Törnquist: translog 
Produktionsfunktion 

Vergangenheitsbe-
zogen 

Volkswirtschaftli-
che Gesamt-
rechnung (in 
konstanten Prei-
sen) 

Fisher und Törnquist 
exakt und superlativ 

Törnquist transitiv 

Gut, wenn sich TE 
und SE über die Zeit 
nicht signifikant än-
dern 

Durchschnittsbetrachtung 

keine Differenzierung 
nach TE, SE und TF 

i.d.R. nur Näherung an 
die „wahre“ Produktions-
funktion 

Strukturelle Änderungen? 

Oft keine netzspezifi-
schen Daten  syntheti-
sche Indizes 

Quelle: WIK. 

                                                
 20 Eine weitere Möglichkeit stellen (Experten-)Befragungen dar, die im Gegensatz zu den hier beschrie-

benen Ansätzen zwar grundsätzlich zukunftsgerichtet sind, da sie die Erwartungen der Akteure abbil-
den, aber den Nachteil der Subjektivität beinhalten. Ferner werden unerwartete Änderungen nicht er-
fasst, wie das Beispiel der Finanzkrise zeigt. Da sie in der Regulierungspraxis im Energiebereich kei-
ne Rolle spielen, werden sie an dieser Stelle nicht weiter verfolgt. 
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3.1.1 Malmquist-Index 

Der Malmquist-Index misst die Veränderung der totalen Faktorproduktivität (ΔTFP) zwi-

schen zwei Produktionszeitpunkten, die jeweils mit Hilfe von Distanzfunktionen nach 

Shephard zu einer Technologie in Bezug gesetzt werden. In Abbildung 3-1 ist beispiel-

haft ein Malmquist-Index illustriert, der sich am effizienten Einsatz der Inputs orientiert, 

wobei konstante Skalenerträge (Constant Returns to Scale, CRS) unterstellt sind. Den 

nachfolgenden Erläuterungen liegt die Systematik zur Berechnung des Malmquist-Index 

mittels Data Envelopment Analysis (DEA) zugrunde. Bei diesem deterministischem Ver-

fahren wird die Berechnung der Effizienz als Problem der linearen Optimierung darge-

stellt. Alternativ kann aber auch die Stochastic Frontier Analysis (SFA) zur Berechnung 

des Malmquist-Index verwendet werden. Dieses parametrische Verfahren entstammt 

der Stochastik, d.h. die entsprechenden Erläuterungen dazu würden stochastische 

Elemente enthalten. 

Abbildung 3-1: Inputorientierter Malmquist-Index (CRS) 

 

0

Effiziente Grenze t1

D 

y

x

E

xa xb xc xd xe

Effiziente Grenze t2

 

 
Quelle: WIK 

Definitionsgemäß nehmen Inputdistanzfunktionen einen Wert größer 1 an, wenn mehr 

Inputs eingesetzt werden, als im Vergleich zu einem effizienten Unternehmen notwen-

dig sind, d.h. im Punkt D und bezogen auf die Technologie der ersten Periode gilt 

x𝑐 x𝑏 > 1⁄ . In der zweiten Periode produziert das Unternehmen im Punkt E; ein einfa-

ches Maß für die Variation der TFP zwischen zwei Perioden wäre dann:21 

(10)  ∆TFP =
𝑇𝐹𝑃1

𝑇𝐹𝑃0
=

x𝑐
x𝑎

⁄
x𝑑

x𝑐
⁄

 

                                                
 21 Bei Inputorientierung ist darauf zu achten, dass die Produktivität reziprok zu den Distanzfunktionen ist. 

Daher erscheinen die Distanzen für TFP0 im Zähler und für TFP1 im Nenner. Siehe Farrell (1957). 
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In Abbildung 3-1 nimmt Gleichung (10) einen Wert größer 1 an, da gemessen in der 

Technologie der zweiten Periode (obere Gerade als gemeinsamer Bezugspunkt) der 

Abstand zur Grenze verkürzt werden konnte. Die Größe ist jedoch insofern zu unspezi-

fisch, als sie die gesamte Veränderung des Produktionsergebnisses zwischen beiden 

Perioden einem Zuwachs an TFP zuschreibt, ohne die Quellen genauer benennen zu 

können. Zudem wäre ∆𝑇𝐹𝑃 ebenso gut in Einheiten der ersten Periode messbar (
𝑋𝑐/𝑋𝑏

𝑋𝑑/𝑋𝑒
). 

Um nicht einen willkürlichen Benchmark auszuwählen (Bezug zur ersten oder zweiten 

Periode), verwendet der Malmquist-Index das geometrische Mittel der TFP-Indizes bei-

der Perioden. Somit kann nun die gesamte Veränderung des Produktionsergebnisses 

zwischen beiden Perioden nach seinen Quellen aufgegliedert werden, indem: 

(11)  ∆TFP =
𝑇𝐹𝑃1

𝑇𝐹𝑃0
= [

x𝑐
x𝑎

⁄
x𝑑

x𝑐
⁄

∗
x𝑐

x𝑏
⁄

x𝑑
x𝑒

⁄
]

0,5

=
x𝑐

x𝑏
⁄

x𝑑
x𝑐

⁄
∗ [

x𝑐
x𝑎

⁄
x𝑐

x𝑏
⁄

∗
x𝑑

x𝑐
⁄

x𝑑
x𝑒

⁄
]

0,5

 

Der Term auf der rechten Seite von Formel (11) zerlegt die Variation der totalen Faktor-

produktivität in ein Maß für die Verbesserung der technischen Effizienz zwischen zwei 

Perioden (∆𝑇𝐸 =
x𝑐 x𝑏⁄

x𝑑 x𝑐⁄
) und ein Maß des technischen Fortschritts (∆𝑇𝐹 = [

x𝑐 x𝑎⁄

x𝑐 x𝑏⁄
∗

x𝑑 x𝑐⁄

x𝑑 x𝑒⁄
]

0,5
) – wiederum gemessen als geometrisches Mittel, d.h. ΔTFP= ΔTE* ΔTF. Somit 

bietet der Malmquist-Index die Möglichkeit, nach reinem Catch-up (Verbesserung der 

technischen Effizienz)22 und tatsächlich realisiertem Frontier Shift (technischer Fort-

schritt) zu differenzieren. Diese Eigenschaft ist insbesondere für die Bestimmung des 

generellen X-Faktors für Netzbetreiber im Rahmen einer Anreizregulierung von großer 

Relevanz, da der generelle X-Faktor gerade den Frontier Shift abbilden soll. Ferner 

kann der Malmquist-Index noch weiter zerlegt werden, indem auch die Skaleneffizienz 

berücksichtigt wird.23  

Der wesentliche Vorteil des Malmquist-Indexes ist die gerade dargestellte Dekompositi-

on von Produktivitätsänderungen in seine einzelnen Bestandteile. Ferner ist der Malm-

quist-Index aus theoretischer Sicht vorteilhaft, da er keine Preisinformationen erfordert 

und anhand reiner Output- und Inputmengen ermittelt werden kann. Die Bestimmung 

der totalen Faktorproduktivität unterliegt somit den geringsten produktionstheoretischen 

Restriktionen. Da zur Berechnung individuelle Daten der Netzbetreiber herangezogen 

werden, kann ferner die theoretisch „wahre“ Produktionsfunktion geschätzt werden. Die 

Berücksichtigung individueller Netzbetreiberdaten hat in der Regel jedoch den Nachteil, 

dass diese nur für wenige (in der Regel einzelne) Jahre zur Verfügung stehen und so-

mit die Betrachtungen längerer Zeitperioden Schwierigkeiten bereiten kann. Die Be-

                                                
 22 Da Formel (11) rein auf Mengenänderungen abstellt ohne explizite Preisinformationen, können Fra-

gen der allokativen Effizienz nicht analysiert werden. Grundsätzlich ist der Malmquist-Index hierzu je-
doch in der Lage. Siehe auch Fußnote 9. 

 23 Vgl. Färe et al. (2006, 1994). Dabei wird ∆𝑇𝐸 aus Formel (11) weiter zerlegt in die Änderung der 

reinen technischen Effizienz (∆𝑇𝐸𝑟) und die Änderung der Skaleneffizienz (∆𝑆𝐸). Daher bleiben die 

Ergebnisse für den technischen Fortschritt ∆𝑇𝐹 unverändert. Analytisch erfolgt dies dadurch, dass 

∆𝑇𝐸 einmal in Relation zu konstanten Skalenerträgen (CRS) und andernmal in Relation zu variablen 

Skalenerträgen (VRS) ermittelt wird. Aus dem Unterschied der beiden Ergebnisse ergibt sich die 
Veränderung der Skaleneffizienz. Es gilt: ∆𝑇𝐸(𝐶𝑅𝑆) = ∆𝑇𝐸𝑟(𝑉𝑅𝑆) ∙ ∆𝑆𝐸 
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rücksichtigung von Strukturbrüchen kann daher auch mit Problemen behaftet sein. Dar-

über hinaus besteht eine gewisse Anfälligkeit gegenüber extremen Datenwerten, wenn 

bei der Berechnung auf die DEA zurückgegriffen wird. Ein Problem in der Regulie-

rungspraxis kann zudem entstehen, wenn die Dateninputs zur Berechnung der indivi-

duellen Effizienzwerte über die Zeit verändert werden. Häufig werden die Verfahren 

weiterentwickelt und aufgrund neuer Erkenntnisse angepasst. Werden neue Daten er-

hoben oder Definitionen von Dateninputs dabei verändert, stellt sich häufig die Frage 

der Vergleichbarkeit. Werden z.B. in einer Regulierungsperiode die Outputparameter 

[x1,x2,x3,x4] für den Effizienzvergleich herangezogen, während in der nächsten Regulie-

rungsperiode aufgrund neuer Erkenntnisse über die Kostentreiber [x1,x4,x5,x6] verwen-

det werden, so stehen für den Malmquist-Index konsistent nur x1 und x4 zur Verfügung.  

3.1.2 Indexnummern  

Um die totale Faktorproduktivität (TFP) mittels Indexnummern zu bestimmen, werden 

alle relevanten Inputs x und Outputs y auf der Basis von Preisinformationen zu einem 

Index aggregiert. Dabei werden sie entsprechend ihren Anteilen an den Gesamtkosten 

bzw. Gesamterlösen gewichtet: 

(12)  TFP =
Outputindex

Inputindex
=

∑ a𝑚𝑦𝑚
M
m=1

∑ bkxk
K
k=1

 

Die Koeffizienten am und bk reflektieren die relative Wichtigkeit der verschiedenen K 

Inputs und M Outputs. Beim Einsatz von Indexzahlen werden Marktpreise für die ent-

sprechenden Güter herangezogen. 

Der technologische Fortschritt ergibt sich wiederum aus der Veränderung der TFP über 

die Zeit: ∆TFP = TFP𝑡 TFP𝑡−1⁄ . Da bei der Bestimmung von TFP sowohl Mengen- als 

auch Wertkomponenten berücksichtigt werden, ergibt sich ein Aggregationsproblem bei 

den Indexzahlen, sofern mehr als nur ein Input und ein Output produktionsrelevant sind. 

Als Lösung bietet sich an, entweder die Mengen einer Periode konstant zu halten (Price 

Index Numbers, PIN), oder aber die Preise einer Periode nicht zu verändern (Quantity 

Index Numbers, QIN). Da die Leistungen des Sektors gemessen werden sollen, sollte 

auf QIN zurückgegriffen werden, welche die um Preiseffekte bereinigten Mengenände-

rungen angeben. Dabei werden unterschiedliche Ansätze verfolgt. Während bei Las-

peyres (QL) die Preise einer in der Vergangenheit liegenden Basisperiode als Gewichte 

zur Definition des Indexes verwendet werden, benutzt Paasche (QP) die gegenwärtigen 

Preise. Als Outputindizes ergeben sich folglich:24 

                                                
 24 Die Formeln für die Inputindizes ergeben sich analog. 
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(13)  𝑄𝐿 =
∑ a𝑚,𝑡−1𝑦𝑚,𝑡

M
m=1

∑ a𝑚,𝑡−1𝑦𝑚,𝑡−1
M
m=1

 bzw. 𝑄𝑃 =
∑ a𝑚,𝑡𝑦𝑚,𝑡

M
m=1

∑ a𝑚,𝑡𝑦𝑚,𝑡−1
M
m=1

 

Diese beiden Indices stellen sozusagen die beiden Extrempunkte der Gestaltung dar. 

Während Laspeyres durch die Orientierung an Vergangenheitswerten die tatsächliche 

Produktivitätsentwicklung tendenziell unterschätzt, wird diese durch Paasche eher 

überschätzt. Um diesem Problem zu begegnen, hat Fisher einen Index (QF) definiert, 

der beide Indizes zusammenführt, indem das geometrische Mittel aus dem Laspeyres 

Index und dem Paasche Index gebildet wird: 

(14)  𝑄𝐹 = √𝑄𝐿 ∗ 𝑄𝑃 

Die Verwendung des geometrischen Mittels wird Substitutionseffekten besser gerecht, 

während die fixen Gewichte bei Paasche und Laspeyres dies nicht erlauben. Geometri-

sche Mittel spiegeln im Gegensatz zu arithmetischen Mitteln prozentuale Veränderun-

gen besser wieder. Bei Preisänderungen verändern sich jedoch in aller Regel auch die 

relativen Nachfragemengen aufgrund von Substitutionseffekten. Relativ teure Güter 

werden zum Teil durch relativ billigere ersetzt. Die konstanten Gewichte bei Paasche 

und Laspeyres vernachlässigen diesen Umstand.  

Eine Weiterentwicklung von Fisher stellt der Törnquist Index (QT) dar, bei dem der ge-

wichtete geometrische Durchschnitt der Mengenrelationen verwendet wird, wobei die 

Gewichte ψ einfache Durchschnitte der Wertanteile ω in den jeweiligen Perioden sind: 

(15)  𝑄𝑇 = ∏ [
𝑦𝑚,𝑡

𝑦𝑚,𝑡−1
]

𝛹
𝑀
𝑚=1 , mit Ψ =

𝜔𝑚,𝑡−1+𝜔𝑚,𝑡

2
 und 𝜔𝑚,𝑡 =

a𝑚,𝑡𝑦𝑚,𝑡

∑ a𝑚,𝑡𝑦𝑚,𝑡
𝑀
𝑚=1

 

Zur Berechnung der Indexnummern werden in der Regel Daten der Volkswirtschaftli-

chen Gesamtrechnung herangezogen, die (in aggregierter Form) vergleichsweise ein-

fach und über einen langen Zeitraum erhältlich sind. Nachteilig an diesem Ansatz zur 

Bestimmung der Produktivitätsentwicklung ist, dass eine Durchschnittsbetrachtung des 

Sektors bzw. der gesamten Volkswirtschaft stattfindet und nicht auf die einzelnen Un-

ternehmen abgestellt wird. Demzufolge kann die Effizienz auch nicht in technische Effi-

zienz (TE), Skaleneffizienz (SE) und technischem Fortschritt (TF) untergliedert werden. 

Diese Methode stellt somit auch nur eine sehr grobe Annäherung an die wahre Produk-

tionsfunktion dar. Durch den Rückgriff auf Preisinformationen bilden die Indexzahlen 

nur unter bestimmten restriktiven Bedingungen die wahre Produktivitätsänderung ab. 

Die Indizes nach Paasche und Laspeyres, die implizit eine lineare Produktionsfunktion 

unterstellen, bilden die obere (Paasche) bzw. untere (Laspeyres) Schranke für den 

„wahren“ Produktivitätsindex nach Malmquist. Fisher und Törnquist bilden den Malmqu-

ist-Index unter bestimmten Bedingungen exakt ab. Während dies für Fisher unter der 

Annahme quadratischer Produktionsfunktionen gilt, gibt Törnquist den Malmquist-Index 

bei translog-Funktionen adäquat wieder. Diese Eigenschaft wird als Exaktheit und Su-

perlativität des Indexes unter den entsprechenden Annahmen bezeichnet.25 Diese the-

                                                
 25 Vgl. Coelli, Rao und Battese (1998: 122ff). 
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oretische Fundierung von Fisher bzw. Törnquist gilt jedoch nur bei allokativer und tech-

nischer Effizienz. Ferner sind für die exakte Übereinstimmung der Werte konstante Ska-

lenerträge in beiden Perioden erforderlich, die Eingang in den Index finden. Da translog 

flexibler als quadratische Funktionen sind und somit eine größere Bandbreite möglicher 

Produktionstechnologien umfassen, weist Törnquist einen leichten Vorteil gegenüber 

Fisher aus. Zusätzlich erfüllt Törnquist die Eigenschaft der Transitivität, d.h. für drei 

beliebige Perioden s, t und r ergibt der direkte Vergleich zwischen s und r den gleichen 

Index wie der indirekte Vergleich über die Periode t, was insbesondere bei Verwendung 

von Kettenindices von Bedeutung ist.26  

Aufgrund der Durchschnittsbetrachtung führen Indexnummern vor allem dann zu aus-

sagekräftigen Ergebnissen, wenn sich die technische und Skaleneffizienz über die Zeit 

nicht signifikant geändert haben.27 Bei einer deutlichen Steigerung dieser Effizienzen 

überschätzen Indexnummern tendenziell den technologischen Fortschritt, während bei 

fallenden Effizienzwerten eine Unterschätzung erfolgt.  

Durch die Verwendung von Daten aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 

(VGR) liegen im Gegensatz zum Malmquist-Index in der Regel längere Zeitreihen vor, 

so dass Sondereffekte besser geglättet und strukturelle Änderungen grundsätzlich bes-

ser erfasst werden können. Allerdings unterliegen auch die Zeitreihen der VGR Struk-

turbrüchen (z.B. aufgrund einer Änderung der Erhebungsmethodik), die in der empiri-

schen Anwendung oft nur unzureichend berücksichtigt werden und die Ergebnisse ver-

fälschen. Ferner bestehen in der Praxis oftmals Probleme, netzspezifische Daten zu 

generieren, sodass auf Daten einer höheren Aggregationsebene (z.B. Energieversor-

gung) zurückgegriffen werden muss, die die Entwicklungen im Netzsegment nur teilwei-

se abbilden. Letzteres lässt sich jedoch zum Teil umgehen, wenn synthetische Indizes 

entwickelt werden, wie dies bereits bei der Inputpreisentwicklung thematisiert wurde. Im 

Endeffekt geht es dabei um die Konstruktion eines synthetischen Vergleichssektors für 

die Energienetze, für den entsprechende Zeitreihen der VGR vorliegen.28 In einem ers-

ten Schritt werden die Tätigkeitsbereiche mit unterschiedlichen Aktivitäten und den da-

zugehörigen Kostenkategorien der Energienetze abgegrenzt. Auf Basis der Ergebnisse 

der Kostenprüfungen durch die Regulierungsbehörde könnten dann jeweils Anteile der 

Kostenkomponenten an den Gesamtkosten geschätzt werden. Im zweiten Schritt wer-

den Wirtschaftsbereiche aus der VGR ausgewählt, die für die Aktivitäten und Kostenka-

tegorien der Energienetze als Vergleichsmaßstab herangezogen werden können. Die 

einzelnen Vergleichssektoren werden zu den jeweiligen unterschiedlichen Aktivitäten 

und Kostenkategorien der Energienetze zugeordnet. Die Zuordnung orientiert sich da-

                                                
 26 Für eine vertiefte Diskussion der Vor- und Nachteile der einzelnen Indices siehe z.B. Coelli, Rao und 

Battese (1998) und Hense und Stronzik (2005). 
 27 Die im Rahmen der Evaluierung der ARegV in Deutschland identifizierten Steigerungen der techni-

schen Effizienz dürften dieses Kriterium erfüllen. So stieg der durchschnittliche Effizienzwert für die 
Stromverteilnetzbetreiber im Regelverfahren von 92,2% (1. Regulierungsperiode)nur um 2,5% auf 
94,7% (2. Regulierungsperiode). Für Gas liegt die Steigerung nur unwesentlich höher (von 87,3% auf 
92,1%). Vgl. BNetzA (2015). 

 28 Ein Beispiel für den Bahnsektor ist in Bender und Stronzik (2014) zu finden. 
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bei daran, dass die aufgeführten Aktivitäten direkt in den Wirtschaftszweigen beinhaltet 

sind oder Ähnlichkeit zu den jeweiligen Aktivitäten und Kostenkategorien aufweisen. Da 

für die Vergleichssektoren entsprechende Zeitreihen der VGR für den Output und die 

Inputs (Arbeit, Kapital und eventuell Vorleistungen) vorliegen, können unter Verwen-

dung der in Schritt 1 ermittelten Gewichtung in einem letzten Schritt die entsprechenden 

Indexreihen für die Energienetze ermittelt werden und die Änderung der TFP berechnet 

werden.  

Hinsichtlich der Abbildung des Outputs bei Verwendung von VGR-Daten zur Ermittlung 

der TFP sei abschließend noch darauf hingewiesen, dass grundsätzlich entweder der 

Bruttoproduktionswert oder die Bruttowertschöpfung verwendet werden können.29 Grob 

gesprochen handelt es sich bei der Bruttowertschöpfung um den um die Vorleistungen 

korrigierten Bruttoproduktionswert. Daraus folgt unmittelbar, dass bei TFP-

Berechnungen auf Basis der Bruttowertschöpfung als Inputfaktoren lediglich Arbeit und 

Kapital zu verwenden sind, während beim Bruttoproduktionswert zusätzlich die Vorleis-

tungen zu berücksichtigen sind. Insbesondere Vorleistungen unterliegen jedoch auf-

grund der problematischen Abgrenzung zum Kapitaleinsatz regelmäßig gewissen me-

thodischen Revisionen, was zu Brüchen gerade in diesen Zeitreihen führt. Ferner kön-

nen Änderungen der TFP beim Bruttoproduktionswert c.p. durch eine Veränderung der 

Vorleistungsquoten hervorgerufen werden, ohne dass eine entsprechende Produktivi-

tätsänderung stattgefunden hat. Eine Verwendung der Bruttowertschöpfung zur Abbil-

dung des Outputs umgeht diese Problematik volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 

umgehen und ist daher zu präferieren.  

3.2 Inputpreisdifferenzial 

Wie in Kapitel 2 bereits ausgeführt, ist zur Bestimmung des generellen X-Faktors me-

thodisch neben der Ermittlung der totalen Faktorproduktivität auch die Inputpreisent-

wicklung von Bedeutung, sofern im Sinne von Bernstein und Sappington (1999) ein 

gesamtwirtschaftlicher Outputpreisindex zur Inflationierung der Kostenbasis herange-

zogen wird. Im Falle der Inflationierung mit einem sektorspezifischen Inputpreisindex ist 

dagegen nur auf die Faktorproduktivität abzustellen. Die Ermittlung der sektoralen In-

putpreisentwicklung ist somit dennoch in beiden denkbaren Fällen erforderlich, entwe-

der im Rahmen der Bestimmung von Xgen oder zur Inflationierung der Kostenbasis. 

Während die Bestimmung der gesamtwirtschaftlichen Inputpreisentwicklung im Falle 

der Differenzialbetrachtung á la Sappington und Bernstein (1999) unkompliziert ist, da 

für die Gesamtwirtschaft in der Regel geeignete Preisindizes wie z.B. der Erzeuger-

preisindex verfügbar sind, liegen adäquate Preisindizes für die Abbildung der Input-

preisentwicklung bei regulierten Energienetzen nur in Ausnahmefällen für die erforderli-

che Zeitperiode und in der gewünschten Form (d.h. in der netzspezifischen Detailtiefe) 

vor. In der Regel müssen die Inputpreise für die regulierten Energienetze mittels ge-

                                                
 29 Für die Gesamtwirtschaft bildet das Bruttoinlandsprodukt das Analogon zur Bruttowertschöpfung. Vgl. 

nachfolgend auch Stronzik und Franz (2006). 
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wichteter Mischindizes synthetisch nachgebildet werden. Hierfür müssen die zu be-

trachtenden Inputfaktoren festgelegt werden, für die entsprechende Preisindizes in den 

öffentlichen Statistiken verfügbar sind. Zur Gewichtung der Einzelfaktoren sind zudem 

durchschnittliche Kostenstrukturen für Energienetze zu bestimmen, z.B. auf Basis der 

durch die Regulierungsbehörde erhobenen Kostendaten. Diese synthetischen Indizes 

können entweder sehr grob anhand der aggregierten Inputs Arbeit (sektoraler Tariflohn-

index), Kapital (Index für das Bruttoanlagevermögen) und Vorleistungen (sektorspezifi-

scher Vorleistungsindex) oder sehr detailliert gebildet werden, indem z.B. das Bruttoan-

lagevermögen noch in die bei Energienetzen üblicherweise verwendeten Anlagegüter 

aufgesplittet wird.30  

3.3 Wahl des Stützintervalls 

Bei den Berechnungen zum generellen X-Faktor bei Energienetzen ist die Wahl des 

Stützintervalls, auf dem die Untersuchungen fußen, eine wesentliche Stellgröße. Um 

Verfälschungen zu vermeiden, muss für alle in die Berechnungen einfließenden Größen 

(Inputpreis- und Produktivitätsentwicklungen) der gleiche Zeitraum verwendet werden. 

Wenn beispielsweise für das Inputpreis- und das Produktivitätsdifferenzial unterschied-

liche Zeiträume gewählt werden, sind u.U. exogene Schocks in der längeren Zeitreihe 

enthalten, während sie sich in der kürzeren Zeitreihe nicht widerspiegeln. Es kommt 

mithin zu einer asymmetrischen Erfassung dieser Effekte, was zu verzerrten Ergebnis-

sen führt. 

Es ist zu konstatieren, dass generell keine grundlegenden theoretischen Überlegungen 

existieren, an der die Wahl des Stützintervalls ausgerichtet werden kann. Während 

Vergleiche der Produktivitätsentwicklungen auf Länderebene in der Regel sehr langfris-

tig ausgelegt sind (> 10 Jahre), basieren Untersuchungen für den Energiesektor hinge-

gen oft auf wesentlich kürzeren Zeiträumen (< 10 Jahre).31 Insbesondere Studien auf 

Basis des Malmquist-Indexes sind deutlich kürzer angelegt und umfassen oft nur weni-

ge Jahre.32 Längere Stützintervalle (mehr als 10 Jahre) erfahren ihre Rechtfertigung vor 

allem aus der Tatsache der Glättung von Sondereffekten oder Konjunkturzyklen, wobei 

letztere implizit auch Investitionszyklen umfassen. Unterschiedliche Konjunkturphasen 

bemessen sich unter anderem auch nach dem Auslastungsgrad des bestehenden Kapi-

talstocks. In diesem Kontext haben Investitionen gegenüber konjunkturellen Boompha-

sen in der Regel einen gewissen zeitlichen Vorlauf, um den Kapitalstock entsprechend 

                                                
 30 Ein Beispiel für einen sehr groben Ansatz ist in Österreich zu finden (vgl. z.B. WIK-Consult 2013). 

Ausgangspunkt für einen detaillierteren Ansatz in Deutschland könnten die seitens der BNetzA festge-
legten Preisreihen für die Berechnung der Tagesneuwerte darstellen (siehe z.B. BNetzA  2008 für 
Gasnetze). 

 31 Für Ländervergleiche siehe z.B. OECD (2001) und O'Mahony und van Ark (2003). Für einen Überblick 

über Studien im Energiesektor siehe z.B. E-Control (2006). 
 32 Im regulatorischen Kontext liegen unternehmensspezifische Daten in der Regel nur für die Regulie-

rungsperioden vor. Für die deutsche Anreizregulierung der Stromverteilnetzbetreiber liegen z.B. ge-
genwärtig nur Daten für die jeweiligen Kostenprüfungen vor Beginn der ersten und zweiten Regulie-
rungsperiode vor. Daher beschränkt sich die Anwendbarkeit des Malmquist-Indexes häufig auf diese 
Zeiträume mit nur wenigen (in Deutschland zur Zeit zwei) Stützpunkten für die Daten.  
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den bestehenden Konjunkturerwartungen auszubauen. Bezogen auf die Situation von 

Verteilnetzbetreibern bedeutet dies, dass längere Stützintervalle durch die Glättung von 

Investitionszyklen die Gefahr einer Fehleinschätzung des zukünftigen Potenzials für 

technologischen Fortschritt signifikant reduzieren. Auf der anderen Seite bergen lange 

Stützintervalle das Risiko von Brüchen in den Datenreihen, die z.B. aus einer veränder-

ten Erhebungsmethodik resultieren können. Je länger die Zeitreihen gewählt sind, desto 

höher ist das Risiko von Strukturbrüchen. Bei Verwendung des generellen X-Faktors als 

relative Größe, wie im Falle der deutschen ARegV, stellen Einmal- oder Sondereffekte 

zudem nur dann ein Problem dar, wenn Zeitreihen, die in die Betrachtung einfließen, 

unterschiedlich bzw. asymmetrisch von diesen Effekten betroffen sind.  

Bei der Bestimmung des Produktivitätsfaktors im Kontext der Anreizregulierung geht es 

darüber hinaus um eine Prognose, welche Produktivitätsfortschritte in der Zukunft von 

den Netzbetreibern zu erwarten sind. Diese Abschätzung speist sich naturgemäß aus 

Beobachtungen in der Vergangenheit. Allerdings sollten diese nicht zu weit zurücklie-

gen, um noch eine gewisse Aussagekraft für die relevante Regulierungsperiode zu be-

sitzen. Dies ist vor allem dann gegeben, wenn die Rahmenbedingungen, unter denen 

ein Netzbetreiber im Stützintervall und der Regulierungsperiode agiert, nicht zu ver-

schieden sind. Daraus folgt, dass das Stützintervall möglichst nahe an die betrachtete 

Regulierungsperiode heranreichen und nicht zu lange in der Vergangenheit liegen soll-

te.  

Allgemein ist zu fragen, ob nicht alleine Zeiträume in die Betrachtung einbezogen wer-

den sollten, in denen die Netzbetreiber bereits einer anreizbasierten Regulierung unter-

liegen. In Deutschland umfasst dieser Zeitraum für die Bestimmung des generellen X-

Faktors für die dritte Regulierungsperiode immerhin neun (Gas) bzw. zehn Jahre 

(Strom), was vor dem Hintergrund der Ausführungen zu Beginn dieses Abschnitts 

grundsätzlich als ausreichend angesehen werden kann. Um den Zeitraum zu erweitern, 

kann überlegt werden, das Stützintervall auf den Beginn der Marktliberalisierung (1998) 

auszudehnen. In diesem Fall könnte der Malmquist-Index jedoch nicht angewendet 

werden, da keine entsprechenden Daten vorliegen.33 Für eine Ausweitung des Zeit-

raumes sind daher die eventuellen Vorteile eines längeren Zeitraumes gegen den 

Nachteil der Nichtanwendbarkeit des Malmquist-Indexes abzuwägen. Zeiträume vor 

1998 sollten jedoch aufgrund der fehlenden Aussagekraft keine Berücksichtigung mehr 

finden. Ein Stützintervall, das z.B. überwiegend einen Zeitraum vor Beginn der Liberali-

sierung der Energiemärkte umfasst, ist nicht unproblematisch, da unter Monopolbedin-

gungen tendenziell geringere Anreize für technologische Produktivitätssteigerungen 

bestehen als unter Regimen der Anreizregulierung in einem liberalisierten Marktumfeld. 

Daher wird in der internationalen Regulierungsliteratur bei einer Hinwendung zu Syste-

men, die sich durch stärkere Anreizstrukturen auszeichnen, die Verwendung eines so-

genannten Ehrgeizfaktors in Form eines Aufschlages seitens der Regulierungsinstanz 

                                                
 33 Siehe auch Fußnote 32.  
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auf den empirisch bestimmten allgemeinen X-Faktor gefordert.34 Neben dem engli-

schen Begriff „stretch factor“ findet sich dabei auch die Bezeichnung „consumer produc-

tivity dividend“. Die ökonomische Logik hinter der Einführung eines solchen Faktors ist 

dabei, dass sich erwarten lässt, dass zwischen der nach einer regulatorischen Reform 

zu beobachtenden TFP-Entwicklung und der zuvor gemessenen eine systematische 

Abweichung besteht. 

Bemerkenswert ist nun, dass sich ein solcher Effekt auch in empirischen Studien nach-

weisen lässt. So betrug beispielsweise der Langzeittrend der TFP der Netzbetreiber im 

Vereinigten Königreich von 1971 bis 1993 im Durchschnitt 2,8%. Die TFP hat sich nach 

der Marktliberalisierung 1989 bzw. der Einführung einer Anreizregulierung auf 6,3% p.a. 

in der Periode 1990/91 bis 1997/98 erhöht.35 Dies hätte bei vollständiger Antizipation 

der zukünftigen Entwicklung in 1990 einem Ehrgeizfaktor von 3,5% entsprochen. Es ist 

folglich im Rahmen von anreizorientierten Reformen, die zu einem „higher-powered“ 

Regime führten, zu einer Beschleunigung des TFP-Wachstums gekommen. 

In Deutschland wurde die Höhe des generellen X-Faktor für die ersten beiden Regulie-

rungsperioden in der Verordnung festgelegt. Für die folgenden Perioden soll er jeweils 

neu bestimmt werden. § 9 Abs. 3 S. 2 ARegV setzt für das Stützintervall eine Mindest-

anforderung von vier Jahren fest. Kurze Stützintervalle (z.B. vier Jahre) sind jedoch bei 

langen Investitionszyklen nicht unproblematisch. Der Aufbau eines Kapitalstocks führt 

c.p. zu einer geringeren (eventuell sogar negativen) Produktivität, wohingegen in Zeiten 

mit geringerer Investitionstätigkeit eine höhere Produktivität erzielt werden kann. Dies 

gilt insbesondere für Energienetze, wo der Netzausbau nicht unmittelbar mit einer Stei-

gerung des Outputs (z.B. Zahl der Anschlusspunkte, Jahreshöchstlast) einhergeht. In 

der Regel geschieht dies zeitversetzt. Aufgrund der Energiewende wird zukünftig ein 

vermehrter Investitionsbedarf (vor allem bei Strom) erwartet. Ferner hat die Einführung 

der Anreizregulierung dazu geführt, dass die Netzbetreiber von einer eher gleichmäßi-

gen, auf Substanzerhaltung ausgerichteten Investitionstätigkeit zu einem vermehrt funk-

tions- bzw. bedarfsorientierten Investitionsverhalten übergegangen sind, was stärker 

ausgeprägte Zyklen erwarten lässt. Beiden Effekten steht jedoch die Streckung der 

Nutzungsdauern (mit Einführung der Anreizregulierung Übergang von kürzeren han-

delsrechtlichen hin zu längeren technisch-wirtschaftlichen Abschreibungszeiträumen) 

sowie ein verstärkter Wettbewerb um Konzessionen gegenüber. Während der Nut-

zungsdauereffekt eine Streckung der Investitionen vermuten lässt, könnte der Konzes-

sionswettbewerb zu einer vergleichsweise geringeren Investitionstätigkeit führen. Wel-

che Tendenz am Ende überwiegen wird und in welcher Stärke, lässt sich heute nicht 

genau abschätzen. Auf jeden Fall wird dadurch die Bestimmung des generellen X-

Faktors nicht erleichtert. 

Vor dem Hintergrund der Regelungen der ARegV könnte sich eine rollierende Struktur 

für die Bestimmung des generellen X-Faktors ergeben, die anhand von Abbildung 3-2 

                                                
 34 Siehe z.B. Laffont und Tirole (1992), Bernstein und Sappington (2001) und Vassington (2003). 
 35 Siehe Weyman-Jones und Burns (1994) und Tilley und Weyman-Jones (1999). 
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verdeutlicht werden soll. Die regulatorischen Vorgaben für den generellen X-Faktor sind 

mit Xt0 bezeichnet, die tatsächlich realisierten Produktivitätsfortschritte mit Xt1.36 Es 

werden insgesamt sinkende Kostenverläufe und positive Werte für X unterstellt. Es sei-

en vier Regulierungsperioden (RP) angenommen, wobei der generelle X-Faktor immer 

auf Basis der vorangegangenen Periode bestimmt wird (z.B. X20=X11). Ferner sei unter-

stellt, dass für die erste Regulierungsperiode ein relativ niedriger Wert festgelegt wurde, 

den die Unternehmen tatsächlich unterbieten (X10<X11). Daraus folgt, dass in der ersten 

Regulierungsperiode der realisierte Kostenverlauf (blaue Linie X11) unterhalb der er-

laubten Erlöse (schwarze Linie X10) liegt.  

Abbildung 3-2: Der generelle X-Faktor im Rahmen der Anreizregulierung 

 

 

 
Quelle: WIK 

Das Ziel des generellen X-Faktors ist, die Verbraucher an Produktivitätssteigerungen 

über sinkende Netznutzungsentgelte partizipieren zu lassen. Da in der ersten Periode 

der realisierte Fortschritt über den regulatorischen Vorgaben liegt, verbleibt in dieser 

Konstellation ein Teil der Konsumentenrente bei den Produzenten in Form höherer Ge-

winne (blaue Fläche). In der nächsten Periode wird die Vorgabe X20 entsprechend des 

tatsächlich realisierten Fortschritts in Periode 1 X11 festgelegt. Der resultierende Pfad 

für die Erlösobergrenze setzt am aktuellen Kostenniveau an. In der 2. Periode können 

die Netzbetreiber jedoch nur X21 < X20 realisieren, wodurch nicht mehr die genehmigte 

Eigenkapitalverzinsung erreicht werden kann und ein Teil der Produzentenrente in Kon-

sumentenrente transformiert wird (rote Fläche). Dieser Mechanismus setzt sich ent-

sprechend fort. Wenn der generelle X-Faktor allein auf die Beobachtungen der Vorperi-

                                                
 36 Da es sich nur um ein veranschaulichendes Beispiel handelt, wird von unternehmensindividuellen 

Effekten abstrahiert.  
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ode abstellt, werden sich die Über- und Unterschätzungen über die Zeit mehr oder we-

niger ausgleichen.  

Probleme können sich jedoch vor allem in dynamischer Hinsicht ergeben, wenn die 

Vorgabe zu stark von der Realisierungsfähigkeit der Unternehmen abweicht: 

 Xt0>>Xt1: Dieser Fall entspricht einer Verschärfung der in Abbildung 3-2 für die 

zweite und vierte Regulierungsperiode dargestellten Situation. Es kommt zu ei-

ner Überforderung der Unternehmen, da sie die regulatorischen Vorgaben nicht 

realisieren können. Wenn die Regulierungsperioden zu lang gewählt werden 

und es in einer Periode zu einer deutlichen Überschätzung des generellen X-

Faktors käme, wäre unter Umständen die Existenzfähigkeit der Netzbetreiber 

gefährdet. Verschärft wird diese Situation, wenn bereits zu Beginn der ersten 

Regulierungsperiode die Vorgaben zu hoch gewählt wurden und die realisierba-

ren Produktivitätsfortschritte über die Zeit abnehmen. Dadurch würde der Netz-

betreiber dauerhaft unter den Vorgaben bleiben und könnte anfängliche Über-

forderungen nicht mehr aufholen. 

 Xt0<<Xt1: Dieser Fall entspricht einer Verschärfung der in Abbildung 3-2 für die 

erste und dritte Regulierungsperiode dargestellten Situation. Es kommt zu einer 

Unterforderung der Netzbetreiber, wodurch es langfristig zu einem höheren Kos-

ten- und somit Preisniveau kommen könnte. Für die Unternehmen könnte es 

aufgrund des Kostenbezugs unter Umständen rational sein, nicht das gesamte 

Potenzial an Produktivitätsfortschritt zu realisieren, um langfristig von einem er-

höhten Kostenniveau zu profitieren. Verschärft wird diese Situation, wenn be-

reits zu Beginn der ersten Regulierungsperiode die Vorgaben zu niedrig gewählt 

wurden und die realisierbaren Produktivitätsfortschritte über die Zeit eher zu-

nehmen. Dadurch könnte der Netzbetreiber dauerhaft „Übergewinne“ realisieren 

und/oder durch Nichtoffenbarung des tatsächlich möglichen Produktivitätsfort-

schritts das Kostenniveau langfristig überhöhen.  

Generell bleibt festzuhalten, dass leichte Abweichungen der Vorgabe für den generellen 

X-Faktor von der tatsächlichen Realisierbarkeit kein Problem darstellen. Die Prognose-

güte kann tendenziell verbessert werden und somit die Gefahr großer Abweichungen 

zwischen Vorgabe und tatsächlichem Produktivitätsfortschritt verringert werden, wenn 

die Rahmenbedingungen, unter denen ein Netzbetreiber im Stützintervall und der Re-

gulierungsperiode agiert, nicht zu verschieden sind. Die Wahl des Stützintervalls sollte 

daher neben der Problemstellung der Datenverfügbarkeit und Datengüte (netzbezoge-

ne Daten) vor allem vor dem Hintergrund der Aussagefähigkeit für die relevante Regu-

lierungsperiode erfolgen. Aufgrund der rollierenden Struktur der Anreizregulierung und 

des Beginns des neuen Regimes zum 1.1.2009 sind kürzere Zeitintervalle durchaus 

gerechtfertigt, zumal Sondereinflüsse aufgrund der Inflationierung der Kostenbasis mit 

dem VPI nur dann ein Problem darstellen, wenn sie asymmetrisch auf den Netzbetrieb 
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und die Gesamtwirtschaft wirken.37 Dieses rollierende Vorgehen erfordert jedoch eine 

symmetrische Behandlung von positiven wie negativen Abweichungen der Vorgaben 

von den tatsächlich realisierten technologischen Fortschritten. Sollte sich z.B. aufgrund 

einer verstärkten Investitionstätigkeit während des Stützintervalls herausstellen, dass 

der ermittelte Wert für den X-Faktor negativ ist, so ist dieser entsprechend in der nächs-

ten Regulierungsperiode anzusetzen unabhängig vom zu erwartenden Investitionsver-

halten während dieser Zeit.38 Bei positiven Werten ist analog vorzugehen. Eine weitere 

Voraussetzung ist eine gewisse Stabilität des Regulierungsrahmes. Von daher ist der 

Evaluierungsbericht der Bundesnetzagentur zu begrüßen, der sich für eine evolutionäre 

Weiterentwicklung des bestehenden Systems ausspricht.39 

Wie in diesem Kapitel ausgeführt ist die empirische Ermittlung des generellen X-Faktors 

von vielen Einzelentscheidungen abhängig. Gemäß dem Vorsichtsprinzip sollte daher 

die Bestimmung auf umfangreichen Sensitivitätsanalysen fußen, um die Robustheit der 

Ergebnisse zu erhöhen. So bietet es sich an, sowohl Berechnungen auf Basis des 

Malmquist-Indexes als auch auf Basis von Indexnummern (Törnquist) durchzuführen, 

um die Schwächen der jeweils anderen Methodik abzufedern. Ferner ist anzuraten, 

unterschiedliche Stützintervalle zu betrachten, wobei Zeiträume vor 1998 vermieden 

werden sollten. Bei Indexnummern sollte aufgrund der Vorleistungsproblematik der 

Output mittels Bruttowertschöpfung abgebildet werden.  

 

                                                
 37 Aufgrund der Inflationierung der Kostenbasis mit einem gesamtwirtschaftlichen Outputpreisindex 

ergibt sich der generelle X-Faktor in Deutschland aus Produktivitäts- und Inputpreisdifferenzial zwi-
schen Netzsektor und Gesamtwirtschaft. 

 38 Ein negativer genereller X-Faktor führt c.p. zu einer steigenden Erlösobergrenze für die kommende 

Regulierungsperiode. 
 39 Vgl. BNetzA (2015). 
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4 Erfahrungen zum generellen X-Faktor in ausgewählten europäi-

schen Ländern 

In diesem Kapitel wird das deutsche Regulierungssystem der Stromverteilnetzbetreiber 

den Systemen aus Österreich, Norwegen und den Niederlanden gegenübergestellt. Ziel 

des Vergleichs ist die Analyse, wie in den anderen Ländern mit dem Frontier Shift um-

gegangen wird. Prinzipiell lassen sich drei Gruppen von Regulierungssystemen unter-

scheiden (siehe dazu Abbildung 4-1). Auf der einen Seite die rein kostenbasierte Regu-

lierung in Form der Cost-Plus-Regulierung oder der Rate-of-Return-Regulierung, wel-

che in den 1990er Jahren und Anfang der 2000er Jahre vorherrschend waren. Bei die-

ser Art der Regulierung, die primär auf die Erstattung der anfallenden Kosten ausge-

richtet ist, spielt die Berücksichtigung des Frontier Shifts keine große Rolle. Dies änder-

te sich mit der Einführung der Anreizregulierung Anfang der 2000er Jahre (in Norwegen 

schon mit dem Jahr 1997), die kosteneffizientes Agieren der Netzbetreiber anreizen 

sollte. Dabei gilt es zwei Formen grob zu unterscheiden, wobei eine trennscharfe Diffe-

renzierung in der Praxis mitunter schwierig ist.40 Einerseits gibt es die Anreizregulie-

rung nach dem RPI-X-Prinzip. Hier wird der Frontier Shift explizit durch generellen 

X-Faktor erfasst. Andererseits gibt es die Anreizregulierung in Form der Yardstick-

Regulierung. Auch hier wird der Frontier Shift berücksichtigt, dies allerdings prozessen-

dogen durch das Regulierungssystem in Norwegen bzw. durch die Berücksichtigung 

der branchendurchschnittlichen Produktivitätsentwicklung im Rahmen der Ermittlung 

des X-Faktors in den Niederlanden. Die Details und Einzelheiten zu den betreffenden 

Ländern werden im Folgenden dargestellt. 

Abbildung 4-1: Regulierungssysteme der Stromverteilnetzbetreiber in ausgewählten 

Ländern 

 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Deutschland    Cost-Plus RPI-X 

Österreich    Cost-Plus RPI-X 

Norwegen  ROR RPI-X Yardstick-Regulierung 

Niederlande    Yardstick-Regulierung 
 

Quelle: WIK 

                                                
 40 Dies zeigt sich insbesondere am Beispiel Niederlande, wo die Regulierungsformel an der RPI-X-

Systematik orientiert ist, gleichzeitig aber auch Yardstick-Komponenten existieren. Siehe auch Stron-
zik (2013). 
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4.1 Österreich 

4.1.1 Darstellung des aktuellen Regulierungssystems  

In Österreich unterscheidet sich die Art der Regulierung der Übertragungsnetzbetreiber 

(Strom) bzw. Fernleitungsnetzbetreiber (Gas) von der Art der Regulierung der Verteil-

netzbetreiber.41 Während der Übertragungsnetzbetreiber einer Kosten-Plus-

Regulierung unterworfen ist, werden bei den Fernleitungsnetzbetreibern die Tarife von 

der Regulierungskommission auf Vorschlag der Unternehmen festgesetzt. Im Bereich 

der Verteilnetze erfolgte der Umstieg von der im Jahr 2001 (Strom) bzw. 2002 (Gas) 

eingeführten kostenbasierten Regulierung auf die Anreizregulierung im Jahr 2006 

(Strom) bzw. im Jahr 2008 (Gas). Für die Stromverteilnetzbetreiber ist nunmehr die 

dritte Regulierungsperiode angebrochen, welche die Jahre 2014 bis 2018 und somit 

5 Jahre umfasst.42 Im Gegensatz dazu befinden sich die Gasverteilnetzbetreiber in der 

zweiten fünfjährigen Regulierungsperiode, welche die Jahre 2013 bis 2017 umspannt.  

Die in Österreich praktizierte Erlösobergrenzenregulierung für die Stromverteilnetzbe-

treiber beinhaltet seit ihrer Einführung mit dem generellen X-Faktor stets eine Kompo-

nente, die für die Entwicklung des Frontier Shifts kontrolliert.43 Nach Angaben der ös-

terreichischen Regulierungsbehörde E-Control ist eine Abschaffung des generellen X-

Faktors derzeit nicht geplant. Die Regulierungsformel für die aktuelle Regulierungsperi-

ode 2014-2018 der Stromverteilnetzbetreiber für die Kostenfeststellung zur Entgelter-

mittlung 2014 hat folgende Gestalt: 

𝐾2014
𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑡𝑔𝑒𝑙𝑡

= 𝐾2013
𝑃𝑓𝑎𝑑

∗ (1 + ∆𝑁𝑃𝐼2014) ∗ (1 − 𝐾𝐴3.  𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒) + 𝐼𝑛𝑣. 𝐹𝑎𝑘𝑜𝑟2014

+ 𝐵𝐾. 𝐹𝑎𝑘𝑜𝑟2014 + 𝑛𝑏𝐾2012 + 𝑅𝑒𝑔. 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑜2014 + 𝐴𝑢𝑓𝑟𝑜𝑙𝑙𝑢𝑛𝑔2014

∓ 𝐶𝑎𝑟𝑟𝑦𝑂𝑣𝑒𝑟 − 𝐵𝐾𝑍2012 − 𝑀𝐸2012 − 𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑔𝑒 𝐸𝑛𝑡𝑔𝑒𝑙𝑡𝑒2012

+ 𝑆𝑀𝑂𝑃𝐸𝑋 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑃𝑙𝑢𝑠 2012 

Dabei gilt exemplarisch für den Bilanzstichtag 31.12.2013: 

𝐾2013
𝑃𝑓𝑎𝑑

= (𝐾2011 − 𝑛𝑏𝐾2011) ∗ ∏ ((1 + ∆𝑁𝑃𝐼𝑡) ∗ (1 − 𝑋𝑔𝑒𝑛3.  𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒))

2013

𝑡=2012

 

Die entsprechenden Variablenbezeichnungen sind Tabelle 4-1 zu entnehmen.44  

                                                
 41 Dieses Unterkapitel basiert, sofern keine anderen Quellen genannt werden, auf E-Control (2013).  
 42 Die ersten beiden Regulierungsperioden im Stromsektor basierten lediglich auf 4 Jahren. 
 43 Das im Folgenden dargestellte Regulierungssystem gilt generell für die großen Stromverteilnetzbe-

treiber mit einer Abgabemenge von über 50 GWh im Jahr 2008. Insgesamt sind dies 38 Unterneh-
men. Ferner werden auch 11 kleinere Netzbetreiber aus dem Bundesland Oberösterreich mit berück-
sichtigt. Die Ausführungen gelten mit leichten Abweichungen (z.B. Zusammensetzung des Netzbe-
treiberindexes) analog auch für Gasverteilnetzbetreiber. 

 44 Aufgrund des inhaltlichen Fokus dieser Studie liegt der Schwerpunkt bei der Beschreibung des Regu-

lierungssystems auf dem generellen X-Faktor und dessen Berücksichtigung im Anreizregulierungs-
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Tabelle 4-1: Variablenbeschreibung zur österreichischen Regulierungsformel 

Parameter Definition 

Kt Kostenbasis für das Jahr t (TOTEX, total expenditures) 

(1+ΔNPIt) Netzbetreiberindex 

(1-KA3. Periode) Kostenanpassungsfaktor 3. Regulierungsperiode 

Inv.Faktort Investitionsfaktor 

BK.Faktort Betriebskostenfaktor 

nbKt Nicht beeinflussbare Kosten 

Reg.Kontot Regulierungskonto 

Aufrollungt Korrektur für zeitimmanenten Zeitverzug 

CarryOver Carry Over aus den Regulierungsperiode 1 und 2 

BKZt Baukostenzuschüsse 

MEt Messerlöse 

Sonstige Entgeltet Erlöse aus sonstigen Entgelten gemäß § 11 SNE-VO in der gültigen Fassung 

SMOPEX Cost Plus t Betriebskostenseitige Mehrkosten durch den Smart Meter Roll-out 

 

Aufgrund der Tatsache, dass mit Beginn einer neuen Regulierungsperiode keine aktuell 

geprüften Kostendaten vorliegen können, wird die Kostenbasis für das erste Jahr der 

Regulierungsperiode (bei der 3. Regulierungsperiode entspricht dies dem Jahr 2014) 

„hochgerechnet“. Dies geschieht – wie in der obigen Formel zu sehen – unter Rückgriff 

auf die Kosten des Jahres 2011. Um Veränderungen durch die Jahre 2012 und 2013 

aufzufangen, wird diese Kostenbasis einerseits um die Steigerung des Netzbetreiberin-

dexes und andererseits um die Entwicklung des generellen X-Faktors der 3. Regulie-

rungsperiode bereinigt. Auf diese Weise sollen Kostensteigerungen wie auch Produkti-

vitätserhöhungen erfasst werden, um den Zeitverzug bei der Datenverfügbarkeit zu 

bereinigen. 

Die Inflationierung der beeinflussbaren Kostenbasis findet in Österreich über eine netz-

betreiberspezifische Teuerungsrate statt. In den Netzbetreiberindex, der die durch-

schnittliche Kostenstruktur der Netzbetreiber erfassen soll, gehen aktuell der Tariflohn-

index mit 57 % und der Verbraucherpreisindex mit 43 % ein. Somit entspricht dieser 

Index einer Mischung aus einem Inputpreisindex (TLI) und einem Outputpreisindex 

(VPI). In vielen anderen europäischen Ländern erfolgt die Inflationierung der Kostenba-

sis dagegen ausschließlich über einen gesamtgesellschaftlichen Outputpreisindex (in 

der Regel den Verbraucherpreisindex). Diese österreichische Besonderheit spiegelt 

                                                                                                                                           
system. Darüber hinausgehende Aspekte werden daher an dieser Stelle nur kurz thematisiert. Der in-
teressierte Leser sei diesbezüglich bspw. auf E-Control (2013) verwiesen. 
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sich auch bei der Berechnung des generellen X-Faktors wieder, die weiter unten detail-

liert beschrieben wird.45  

Die oben dargestellte Regulierungsformel basiert auf dem Grundprinzip der RPI-X Pri-

ce-Cap-Regulierung. Der generelle X-Faktor (Xgen) wie auch der individuelle (netzbe-

treiberspezifische) X-Faktor (ES2013) finden durch den Parameter KA Eingang in die 

österreichische Regulierungsformel. Dieser ist folgendermaßen definiert: 

𝐾𝐴 = 1 − √
𝐾2023

𝐾2013

10

=  1 − √
𝐾2013 ∗ (1 − 𝑋𝑔𝑒𝑛)10 ∗ 𝐸𝑆2013

𝐾2013

10

= 1 − (1 − 𝑋𝑔𝑒𝑛) ∗ √𝐸𝑆2013
10

 

Ausgangspunkt für KA sind die Zielkosten des Jahres 2023. Unter der Annahme, dass 

die individuellen Ineffizienzen über 2 Regulierungsperioden und damit folglich über 10 

Jahre abgebaut werden können, kann KA aus folgender Formel hergeleitet werden: 

𝐾2023 = 𝐾2013 ∗ (1 − 𝐾𝐴)10 

4.1.2 Höhe und Berechnung des generellen X-Faktors 

In den ersten beiden Regulierungsperioden wurde von der Energie-Control-Kommission 

(ECK) für die Stromverteilnetze ein genereller Produktivitätsfortschritt von 1,95 % fest-

gelegt.46 Die Kommission orientierte sich bei der Festlegung sowohl primär an entspre-

chenden Werten anderer Länder wie aber auch an eigenen Berechnungen. Die Behör-

de wies darauf hin, dass sich dieser Wert zum damaligen Zeitpunkt am unteren Ende 

der möglichen Bandbreite bewegte.47 Für die dritte Regulierungsperiode sollte der ge-

nerelle X-Faktor neu bestimmt werden. Aus diesem Grunde wurden sowohl vom Bran-

chenverband Österreichs Energie als auch von der Regulierungsbehörde E-Control 

Gutachten in Auftrag gegeben.48 Während im Branchen-Gutachten eine Absenkung 

des generellen X-Faktors auf einen Wert innerhalb der Bandbreite 0,25 bis 1,19 % vor-

geschlagen wurde, kommt das Gutachten für die E-Control mit ihren Berechnungen zu 

dem Schluss, dass eine Spannbreite von 1,10 bis 1,80 % angemessen wäre. Letztend-

lich setze die Regulierungsbehörde einen jährlichen Wert von 1,25 % für den generellen 

X-Faktor der dritten Regulierungsperiode fest.49  

Im Folgenden werden die wesentlichen Punkte der beiden Gutachten thematisiert und 

miteinander verglichen. Das Branchengutachten baut auf der Methodik von Bernstein 

und Sappington (1999) auf und betrachtet den generellen X-Faktor als Summe aus dem 

                                                
 45 Vgl. WIK-Consult (2012, 2013). 
 46 Vgl. E-Control (2006, 2010). 
 47 Vgl. E-Control (2006, S. 29 f.). 
 48 Das Gutachten für die Branchenvertreter wurde von Polynomics (2013) erstellt, wohingegen das Gut-

achten der Regulierungsbehörde von WIK-Consult (2013) verfasst wurde.  
 49 Es handelt sich in gewisser Weise um eine Verhandlungslösung zwischen E-Control und der Branche. 

Weitere wesentliche Punkte im Rahmen der Verhandlungen waren z.B. die Festlegung des WACC 
sowie Diskussionen um die Einführung einer Qualitätsregulierung, die E-Control letztlich zurückstellte. 
Im Gegenzug hat die Branche einen höheren generellen X-Faktor akzeptiert. 
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Wachstumsdifferenzial der Faktorproduktivität des Stromsektors und der Gesamtwirt-

schaft und dem Wachstumsdifferenzial zwischen den Inputpreisen der Gesamtwirt-

schaft und des Stromsektors.50 Zur Berechnung des Produktivitätsfortschritts mittels 

Törnquist-Index wird als Output der Bruttoproduktionswert herangezogen und als Inputs 

dienen Arbeit, Kapital und Vorleistungen. Die Preisentwicklung der Inputs wird für die 

Gesamtwirtschaft über den Erzeugerpreis abgebildet, während für die Stromwirtschaft 

ein Inputpreisindex (als Mischung aus Tariflohn- und Produzentenpreisindex) verwendet 

wird. Die Daten für die Untersuchung stammten zum einen von Statistik Austria und 

zum anderen von EUKLEMS. Die Nutzung unterschiedlicher Datenquellen erlaubte eine 

Überprüfung der Robustheit der Ergebnisse, wobei die EUKLEMS Daten nur bis zum 

Jahr 2007 verfügbar waren und nachfolgende Jahre entsprechend „verkettet“ werden 

mussten. Je nach untersuchtem Stützintervall ergeben sich zum Teil deutlich differie-

rende Werte für den generellen Produktivitätsfaktor. Die Spannbreite reicht mit einem 

minimalen Wert von 0,25 % für die Periode 1976-2009 bis zu einem Maximalwert von 

1,19 % für 1996-2009. Der Minimalwert ist mitunter auf die fragliche Datenqualität der 

Jahre 1976-1980 zurückzuführen. Demgegenüber sehen die Autoren der Studie auch 

den errechneten Maximalwert kritisch, da ihnen die zur Berechnung herangezogene 

Untersuchungsperiode als zu kurz erscheint. Dieser Nachteil kann auch nicht dadurch 

ausgeglichen werden, dass ab dem Jahr 1996 disaggregiertere Daten für den 

Stromsektor vorliegen. Die von den Studienautoren insgesamt präferierte Periode um-

fasst die Jahre 1980-2009, wobei sie dafür einen jährlichen Produktivitätsfortschritt von 

0,63 % errechnet haben.  

Das Gutachten der Regulierungsbehörde setzt sich zunächst kritisch mit dem generel-

len X-Faktor und der Inflationierung der Kostenbasis auseinander.51 So heißt es in 

WIK-Consult (2013, S. 22): 

„Aus den qualitativen Analysen geht hervor, dass die Ermittlung des generellen 

X-Faktors von der Ausgestaltung der Inflationierung der Kostenbasis abhängt. 

Erfolgt diese Inflationierung mittels eines gesamtwirtschaftlichen Outputpreisin-

dexes (z.B. dem Verbraucherpreisindex), so bestimmt sich der allgemeine X-

Faktor aus zwei Komponenten, einem Produktivitäts- und einem Inputpreisdiffe-

renzial. In diesem Fall ist der X-Faktor eine relative Größe und beinhaltet einen 

Vergleich der Entwicklung der regulierten Industrie mit der Entwicklung der Ge-

samtwirtschaft. Die im Rahmen der Anreizregulierung geforderte Produktivitäts-

anpassung ergibt sich aus dem Produktivitätsdifferenzial der regulierten Indust-

rie im Vergleich zur Gesamtökonomie, korrigiert um Abweichungen in der Preis-

entwicklung zwischen Ökonomie und Industrie. Im Gegensatz dazu führt die 

bisherige regulatorische Praxis in Österreich dazu, dass der X-Faktor rein dem 

sektoralen Produktivitätsfortschritt entspricht, gemessen als Änderungsrate der 

totalen Faktorproduktivität des Stromsektors (TFP Strom). Der zur Kosteninflati-

                                                
 50 Siehe dazu Kapitel 2.2. 
 51 Siehe dazu auch Kapitel 3. 
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onierung verwendete Netzbetreiberpreisindex (NPI) ist als Inputpreisindex anzu-

sehen, was eine Differenzialbetrachtung obsolet macht. Allerdings zeichnet sich 

ab, dass der NPI in Zukunft seine eindeutige Inputorientierung zum Teil einbü-

ßen und eher eine Mischform zwischen Output- und Inputpreisindex annehmen 

wird.“ 

Aufgrund der gerade beschriebenen Situation in Österreich mit einem Mischindex aus 

Outputpreis- und Inputpreisindex zur Inflationierung der Kostenbasis, berechneten die 

Gutachter zum einen den generellen X-Faktor analog zu den Berechnungen des Bran-

chengutachters (d.h. als Summe aus den Wachstumsdifferenzialen von Faktorprodukti-

vität und Inputpreisen).52 Zum anderen wurde die Änderungsrate der totalen Faktorpro-

duktivität des Stromsektors bestimmt, welches der obigen Interpretation entsprechend, 

gleichzusetzten ist mit dem generellen X-Faktor, sofern zur Inflationierung ein reiner 

Inputpreisindex verwendet wird.53 Der finale generelle X-Faktor ergab sich schließlich 

als arithmetisches Mittel beider Werte.54  

Auch hier erfolgt die Berechnung der Faktorproduktivität mittels Törnquist-Index. Im 

Unterschied zum Branchengutachten wurden die Ergebnisse mit zwei verschiedenen 

Outputs berechnet. Zum einen wurde wie auch im Parallelgutachten auf den Bruttopro-

duktionswert zurückgegriffen mit den analogen Inputs Arbeit, Kapital und Vorleistungen. 

Zum zweiten wurden die Berechnungen aber auch mit der Bruttowertschöpfung (bzw. 

dem Bruttoinlandsprodukt für die Gesamtwirtschaft) erneut durchgeführt, wobei in die-

sem Fall nur die Inputs Arbeit und Kapital benötigt werden, um eine konsistente Abbil-

dung der Output- und Inputseite zu gewährleisten. Dies liegt darin begründet, dass es 

sich bei der Bruttowertschöpfung um den um Vorleistungen bereinigten Bruttoprodukti-

onswert handelt. Die Autoren des Gutachtens für die Regulierungsbehörde bevorzugen 

die Verwendung der Bruttowertschöpfung und begründen dies folgendermaßen: 

„Bezüglich der Wahl der Zeitreihen zur Abbildung des Outputindexes sollte im 

Rahmen des österreichischen Regulierungskontext für Stromverteilnetzbetreiber 

auf die Bruttowertschöpfung (BWS) und nicht auf den Bruttoproduktionswert 

(BPW) abgestellt werden. Durch die Aufspaltung (Unbundling) in verschiedene 

Einheiten (Erzeugung, Netz, Vertrieb) werden die Vorleistungen der einzelnen 

Wertschöpfungsstufen jeweils der nächsten Stufe angerechnet, was zu einer 

                                                
 52 Es wurden jeweils vier Zeiträume betrachtet: 1981-1994, 1996-2011, 1996-2001 und 2001-2011. Auf 

Basis der Daten von Statistik Austria und für die Abbildung des Outputs mittels Bruttowertschöpfung 
(bzw. Bruttoinlandsprodukt für die Gesamtwirtschaft) betrug z.B. die Spanne für das Inputpreisdiffe-
renzial -0,37% bis -0,12% und für das Produktivitätsdifferenzial 1,00% bis 4,39%. Für das 
Gesamtdifferenzial ergab sich somit eine Spanne von 0,90% bis 4,06% (vgl. WIK-Consult 2013, S. 
19). 

 53 Für die Faktorproduktivität des Stromsektors wurde für den in Fußnote 52 spezifizierten Fall eine 

Spanne von 1,57% bis 5,35% ermittelt (Vgl. WIK-Consult 2013, S. 19). 
 54 Würde bspw. ein reiner Inputpreisindex zur Inflationierung der Kostenbasis herangezogen, entspräche 

der generelle X-Faktor ausschließlich dem Wachstumsdifferenzial der Faktorproduktivität des 
Stromsektors. Im umgekehrten Fall einer ausschließlichen Inflationierung mittels eines Outputpreisin-
dexes, wäre der generelle X-Faktor gleichzusetzen mit der Summe aus den Wachstumsdifferenzialen 
von Faktorproduktivität und Inputpreisen im Sinne Bernstein und Sappingtons (1999). 
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Erhöhung des Bruttoproduktionswertes (im Vergleich zur Zeit vor der Liberalisie-

rung) führt, ohne dass sich tatsächlich Produktionsprozesse verändert haben. 

Aufgrund der gleichzeitigen Berücksichtigung der Vorleistungen auf der Inputsei-

te, sollte es jedoch bei korrekter Erfassung der Vorleistungen zu keinen signifi-

kanten Unterschieden in Relation zu den BWS-Ergebnissen kommen. Die Er-

gebnisse […] zeigen, dass dies nicht der Fall ist. So unterliegen insbesondere 

Vorleistungen aufgrund der problematischen Abgrenzung zum Kapitaleinsatz 

grundsätzlich regelmäßig gewissen methodischen Revisionen, was zu Brüchen 

in diesen Zeitreihen führt. Die Verwendung der Bruttowertschöpfung vermeidet 

diesen verzerrenden Effekt.“55 

Die Robustheit der Ergebnisse wird zudem auch durch die Verwendung unterschiedli-

cher Datengrundlagen wie auch durch die Betrachtung unterschiedlicher Stützintervalle 

getestet. Wiederum dienen Daten von Statistik Austria und EUKLEMS als Datenquelle, 

wobei die Autoren darauf hinweisen, dass die „Verkettung“ von Daten unterschiedlicher 

Datenquellen nicht unproblematisch ist und bspw. aufgrund unterschiedlicher Datengü-

te etc. zu Verzerrungen führen kann. Im Gegensatz zum Branchengutachten, das sich 

vor allem für lange Stützintervalle ausspricht, wird argumentiert, dass es neben der 

Länge des Stützintervalls insbesondere auch auf die Datenkonsistenz ankommt. Ein 

möglichst exaktes Branchenaggregat hätte einen hohen Einfluss auf die Qualität der 

Schätzung.  

Das Gutachten der Regulierungsbehörde kommt unter Abwägung aller Aspekte zu dem 

Schluss, dass die aussagekräftigsten Ergebnisse unter Verwendung der Statistik Aus-

tria Daten für Jahre nach 1995 zu erwarten sind. Ferner sollte das Stützintervall mög-

lichst auch die zeitnahen Jahre umfassen, sodass sie auf Jahresdaten bis einschließlich 

2011 zurückgreifen. Somit sollte gelten, dass möglichst vergleichbare regulatorische 

Rahmenbedingungen zwischen dem Stütz- und Prognoseintervall herrschen. Als Out-

putvariable wird die Bruttowertschöpfung aus den oben genannten Gründen herange-

zogen. Letztendlich wird ein Intervall für den generellen X-Faktor von 1,10 % bis 1,80 % 

vorgeschlagen. Der Minimalwert (als arithmetisches Mittel der Summe der Wachstums-

differenziale von Faktorproduktivität und Inputpreisen und dem Wachstumsdifferenzial 

der Faktorproduktivität des Stromsektors) beruht auf einer Betrachtung des Intervalls 

von 2001-2011, wobei die Differenzialsumme 0,63 % betrug und die Änderungsrate der 

sektoralen Faktorproduktivität 1,57 %. Der Maximalwert ergibt sich unter Verwendung 

des gleichen Ansatzes für das Stützintervall 1996 bis 2011, wobei die Differenzialsum-

me 1,25 % betrug und die Änderungssumme der sektoralen Faktorproduktivität 2,34 %. 

Aufgrund der Tatsache, dass die Untersuchung insbesondere Daten berücksichtigt, die 

die gesamte Wertschöpfungskette des Stromsektors umfasst, ist laut der Autoren eine 

Orientierung am unteren Rand des ermittelten Intervalls aus Gründen der Vorsicht ver-

tretbar. 

                                                
 55 Siehe WIK-Consult (2013, S. 17). 
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Für die Gasverteilnetze gilt in der aktuellen 2. Regulierungsperiode noch ein genereller 

X-Faktor von 1,95 %. Auch hier liegen verschiedene Gutachten vor, die diesen neu be-

rechnen.56  

4.2 Norwegen 

4.2.1 Darstellung des aktuellen Regulierungssystems  

Der norwegische Energiesektor unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von anderen eu-

ropäischen Energiesektoren. Dies ist nicht ohne Folgen für die Regulierung. So gibt es 

im Gasbereich keinen Gasfernleitungsnetzbetreiber und landesweit auch nur einen 

Gasverteilnetzbetreiber, welcher keiner Regulierung unterliegt.57 Anders sieht die Situa-

tion im Strombereich aus, wo Norwegen über einen zentralen Übertragungsnetzbetrei-

ber und mittlerweile rund 150 Netzbetreiber auf niedrigeren Spannungseben verfügt.58 

Hier blickt Norwegen auf eine sehr lange Tradition der Regulierung im Allgemeinen und 

der Anreizregulierung im Speziellen zurück.59 Die seit dem Jahr 1991 angewandte kos-

tenbasierte Regulierung wurde 1997 abgelöst durch die anreizsetzende Erlösobergren-

zenregulierung in Form der RPI-X-Regulierung. Nach zwei fünfjährigen Regulierungs-

perioden erfolgte mit dem Jahr 2007 der Umstieg auf einen Yardstick-Regulierungs-

Ansatz60. Dieser gilt seither sowohl für Übertragungsnetzbetreiber wie auch Verteil-

netzbetreiber. Die Länge einer Regulierungsperiode beträgt nun mindestens 5 Jahre, 

wobei kleinere Anpassung am Regulierungssystem auch jährlich vorgenommen werden 

können.  

Kernelement der in Norwegen praktizierten Yardstick Regulierung ist die Erlösober-

grenzenformel.61 Diese basiert auf zwei Elementen. Zum einen beinhaltet sie die tat-

sächlichen Gesamtkosten K und zum anderen die normierten Kosten K*, die die Kosten 

eines durchschnittlich effizienten Unternehmens widerspiegeln (Yardstick-

Komponente).62 Die Regulierungsformel für die Erlösobergrenze (EOG) hat folgende 

Gestalt: 

𝐸𝑂𝐺𝑡 = 0,4 ∗ 𝐾𝑡 + 0,6 ∗ 𝐾𝑡
∗ 

                                                
 56 Siehe dazu z.B. WIK-Consult (2012) und Polynomics (2011). Im Wesentlichen werden dort die glei-

chen inhaltlichen Argumente vorgebracht wie im Stromsektor.  
 57 Vgl. E-Bridge (2014). 
 58 Diese lassen sich weiter untergliedern in Netzbetreiber eines regionalen Übertragungsnetzes sowie 

des Verteilnetzes.  
 59 Dieses Unterkapitel fußt, sofern keine zusätzlichen Quellen genannt werden, auf Edvardsen et al. 

(2006) und NordREG (2011). 
 60 Die Idee der Yardstick-Regulierung geht zurück auf eine Arbeit von Schleifer (1985). 
 61 Eine gute Zusammenfassung über den Vergleich der Regulierungssysteme Revenue-Cap und Yard-

stick Regulierung liefert Stronzik (2013). 
 62 Die Regulierungsformel gilt prinzipiell auch für den Übertragungsnetzbetreiber, wobei die Kosten für 

Systemdienstleistungen noch hinzugerechnet werden müssen. K* basiert hier auf den Ergebnissen 
eines internationalen Benchmarking von Übertragungsnetzbetreibern.  
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Die unternehmensspezifische Erlösobergrenze wird jährlich angepasst, wobei in ihr 

40 % der unternehmensindividuellen Kosten und 60 % der Kosten eines durchschnitt-

lich effizienten Unternehmens einer Vergleichsgruppe berücksichtigt werden.63 K wird 

(unter Berücksichtigung des zweijährigen Zeitverzugs der Parameter) auf Basis folgen-

der Formel ermittelt:64 

𝐾𝑡 = (𝐵𝑊𝐾𝑡−2 + 𝐾𝑁𝐺𝐸𝑡−2) ∗
𝑉𝑃𝐼𝑡

𝑉𝑃𝐼𝑡−2
+ 𝑁𝑉𝑡−2 ∗ 𝑃𝑡 + 𝐴𝐵𝑡−2 + 𝑅𝐴𝑉𝑡−2 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑡 

Die dazugehörigen Variablendefinitionen sind Tabelle 4-2 zu entnehmen: 

Tabelle 4-2: Variablenbeschreibung zur norwegischen Regulierungsformel 

Parameter Definition 

Kt Kostenbasis für das Jahr t (TOTEX, total expenditures) 

BWKt-2 Betriebs- und Wartungskosten 

KNGEt-2 Kosten nicht gelieferter Energie 

VPIt Verbraucherpreisindex 

NVt-2 Netzverluste 

Pt Gewichteter jährlicher Spotmarktpreis an der Nord Pool Spot 

ABt-2 Abschreibungen 

RAVt-2 Regulatorisches Anlagevermögen 

RWACCt-2 Regulatorischer WACC (weighted average cost of capital) 

 

K* wird auf Basis eines jährlichen, auf der DEA basierenden Kostenvergleichs be-

stimmt. Dieser gliedert sich in drei Stufen.65 In Stufe 1 werden mittels der DEA firmen-

individuelle Effizienzwerte geschätzt, wobei verschiedene Referenzgruppen gebildet 

werden. Datengrundlage für den Vergleich sind geprüfte, 5-jährige Durchschnittswerte 

der verwendeten Parameter. In Stufe 2 findet eine Art „Second-Stage“-Analyse statt. 

Hierbei werden die Effizienzwerte mithilfe von Regressionsanalysen um geographische 

und regionale Unterschiede bereinigt. In Stufe 3 werden die Resultate kalibriert und die 

Kosten werden in eine branchendurchschnittliche Kostennorm überführt. Dies bedeutet, 

dass die durchschnittlichen Kosten der gesamten Branche gedeckt werden.  

                                                
 63 Der Faktor 0,6 entspricht dem Anteil der Yardstick-Komponente (K*). Je höher dieser desto stärker 

werden die eigenen Erlöse von den eigenen Kosten entkoppelt. Prinzipiell ist der Faktor veränderlich. 
So betrug er in den Jahren 2007 und 2008 zunächst 0,5 und wurde erst danach auf 0,6 erhöht. 

 64 Wie aus der Formel ersichtlich ist, wird bei der Ermittlung der Kosten für das Jahr t ein Großteil der 

Betriebskosten mittels VPI inflationsbereinigt. Dies erfolgt jedoch nur, um den sogenannten (t-2)-
Zeitverzug zu heilen. Eine generelle Inflationierung der Kostenbasis, wie dies bei Anwendung der 
RPI-X-Regulierungsformel nach Beesley und Littlechild (1989) nötig wäre, erfolgt nicht und ist auch 
nicht erforderlich. Es besteht somit keine Notwendigkeit, das Inputpreisdifferenzial zu berechnen. Wie 
weiter unten dargestellt ist, werden in diesem Regulierungsregime vielmehr der generelle X-Faktor 
(und damit auch die Inputpreisentwicklungen) endogen berücksichtigt.  

 65 Vgl. E-Bridge (2014) und NordREG (2011). 
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Das aktuelle norwegische Modell der Yardstick-Regulierung beinhaltet keinen expliziten 

Term für den generellen X-Faktor mehr, da dieser bereits modellendogen berücksichtigt 

wird. Ferner setzt es allen Netzbetreibern starke Anreize, kosteneffizient zu agieren. 

Der Grund hierfür ist vor allem darin zu suchen, dass in der Erlösobergrenze nur ein 

Teil der eigenen tatsächlichen Kosten berücksichtigt wird. Zu mehr als der Hälfte ergibt 

sich die Erlösobergrenze aus den Kosten eines durchschnittlich effizienten Netzbetrei-

bers, wodurch ein jeder Netzbetreiber starkes Interesse hat, seine Kosten unter den 

Branchendurchschnitt zu senken.  

Die zulässigen Erlöse ergeben sich letztendlich aus folgender Formel:66 

𝑍𝑢𝑙ä𝑠𝑠𝑖𝑔𝑒 𝐸𝑟𝑙ö𝑠𝑒 =  𝐸𝑂𝐺 +  𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑃𝑎𝑠𝑠𝑇ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ –  𝐾𝑁𝐺𝐸 +  𝑇𝑖𝑚𝑒𝐿𝑎𝑔𝑀𝑒𝑐ℎ𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑢𝑠 

4.2.2 Höhe und Berechnung des generellen X-Faktors 

Da es von 1997 bis 2007 wie zuvor erwähnt zwei Regulierungsperioden mit einer Er-

lösobergrenzenregulierung in Form einer RPI-X-Regulierung gab, umfasste das norwe-

gische Regulierungssystem vormals einen Term, der explizit für den Frontier Shift kon-

trollierte.67 In der ersten der beiden Perioden (1997-2001) wurde der generelle X-Faktor 

für das Jahr 1997 auf 2 % festgelegt, aber schon im darauffolgenden Jahr sank er auf 

1,5 %. Grundlage dieser Festlegung war eine Studie von Førsund und Kittelsen (1998). 

Basierend auf Daten von Statistics Norway für die Zeitperiode 1983-1989 schätzten sie 

für 150 norwegische Verteilnetzbetreiber mittels des Malmquist-Indexes ein jährliches 

Produktivitätswachstum von rund 2 %. Nach Angaben der Autoren war dieses 

Produktivitätswachtstum fast ausschließlich auf den Frontier Shift zurückzuführen und 

nur zu einem sehr geringen Teil auf die Catch-Up-Komponente.68 Als Outputs dienten 

ihnen die drei Parameter Entfernungsindex, Anzahl der Kunden und geliefert Energie, 

denen die vier Inputs Arbeit, Energieverluste, Material und Kapital gegenübergestellt 

wurden. Die individuellen X-Faktoren lagen zu der Zeit zwischen 0-3 %.  

In der zweiten Regulierungsperiode (2002-2006) sah die Erlösobergrenzenformel fol-

gendermaßen aus: 

𝐸𝑂𝐺2001+𝑛 = 𝐾2001+𝑛 ∗ (1 − 𝑋𝑔+𝑖)
𝑛

+ 𝐾𝑃𝑛 

                                                
 66 KostenPassThrough entspricht den Kosten für Grundsteuer, den Netzentgelten für vorgelagerte Netze 

sowie den anerkannten F&E-Kosten. TimeLagMechanismus bezeichnet den Term, der Ertragswir-
kungen ausgleicht, die sich aus der um 2 Jahre verzögerten Berücksichtigung von Investitionen in der 
Erlösobergrenze ergeben. 

 67 Vgl. hier und im Folgenden Bjørndal, Bjørndal und Fange (2010) und Edvardsen et al. (2006). 
 68 Wie in Kapitel 3.1.1 dargestellt, ergibt sich beim Malmquist-Index die Gesamtproduktivität als Produkt 

aus Frontier Shift und Catch-up. Inwiefern bei der Festlegung von Xgen auch Differentialbetrachtun-
gen eine Rolle gespielt haben, konnte trotz Nachfrage bei der norwegischen Regulierungsbehörde 
nicht eruiert werden. Es ist vielmehr zu vermuten, dass der Frontier Shift des Malmquist-Indexes di-
rekt als Xgen interpretiert worden ist. 
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Die Kosten des Jahres 2002 (K2001+n) basierten auf Buchwerten der Jahre 1996-1999, 

welche auf das Jahr 2002 hochgerechnet wurden.69 Xg+i bezeichnet die Summe aus 

generellem und individuellen X-Faktor. Während Erstgenannter über die komplette Re-

gulierungsperiode an die Vorperiode anknüpfend, konstant bei 1,5 % lag, schwankten 

die individuellen Effizienzwerte zwischen 0-5,2 %. KP stellt den Kompensationsfaktor 

für neue Investitionen dar. Die Erlösobergrenze wurde jährlich angepasst um Inflation, 

Veränderungen der Energiepreise sowie Zinsschwankungen. Ziel der ersten beiden 

Anreizregulierungsperioden war es, rund die Hälfte der bestehenden Ineffizienzen ab-

zubauen. 

Ein Hauptgrund für den im Jahr 2007 vollzogenen Wechsel zum Yardstick-

Regulierungsansatz lag darin, dass es zu lange dauerte bis Abschreibungen und Zins-

zahlungen für neue Anlagen in den Kosten berücksichtigt wurden und folglich Erlös-

rückflüsse bewirken konnten. Wie dem vorherigen Kapitel zu entnehmen ist, liegt der 

Fokus des aktuellen Regulierungssystems insbesondere darauf, Kostenveränderungen 

wie auch Effizienzveränderungen jährlich zu erfassen.  

Durch die jährliche Berücksichtigung von Kosten und Normkosten geht die durch die 

andern Netzbetreiber aufgespannte Effizienzgrenze stetig mit in die Berechnung der 

neuen Erlösobergrenze ein. Folglich wird der Frontier Shift prozessendogen70 erfasst 

und es besteht keine Notwendigkeit, den generellen X-Faktors als Term in die Regulie-

rungsformel mitaufzunehmen. 

4.3 Niederlande 

4.3.1 Darstellung des aktuellen Regulierungssystems  

Seit dem Jahr 2001 sind die Netzbetreiber des niederländischen Strom- und Gassek-

tors der Anreizregulierung unterworfen. Während es jeweils einen Übertragungsnetzbe-

treiber bzw. Fernleitungsnetzbetreiber zu regulieren gilt, sind im Strombereich bzw. 

Gasbereich jeweils acht Verteilnetzbetreiber aktiv. Die Länge einer Regulierungsperio-

de beträgt in der Regel drei Jahre, wobei die gesetzlichen Vorgaben auch eine Aus-

dehnung auf bis zu fünf Jahre zulassen. Die aktuelle Periode läuft von 2014 bis 2016. 

Die Regulierung des Übertragungsnetzbetreibers fußt auf einer Erlösobergrenze, wo-

hingegen bei den Verteilnetzbetreibern eine Preisobergrenze zur Anwendung kommt. 

Analog zu Norwegen basiert auch das niederländische Regulierungssystem der Verteil-

                                                
 69 Dazu wurden die durchschnittlichen operativen Kosten der Jahre 1996-1999 und die Abschreibungen 

des Jahres 1999 um dem Konsumentenpreisindex korrigiert, während die durchschnittlichen Netzver-
luste mit einem Referenzpreis für Energie des Jahres 2002 berechnet wurden. Die Zinsen basierten 
auf abgeschriebenen Buchwerten von 1999, wobei die regulierten Zinssätze jährlich angepasst wur-
den. 

 70 Vgl. Agrell, Bogetoft und Tind (2005). 
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netzbetreiber auf einem Yardstick-Regulierungsansatz, wobei sich die beiden Ausge-

staltungen im Detail deutlich voneinander unterscheiden.71 

Kernelement der Yardstick-Regulierung der niederländischen Verteilnetzbetreiber ist 

der X-Faktor. Dieser orientiert sich am Branchendurchschnitt und anders als bspw. in 

Deutschland und Österreich nicht an der Effizienzgrenze der Unternehmen.72 Die Ori-

entierung am Durchschnitt impliziert, dass die Netzbetreiber ihre Kosten im Mittel de-

cken können. Sofern ein Netzbetreiber kosteneffizienter agiert als der Durchschnitt, 

kann er die Differenz zwischen den individuellen Kosten und denen des Branchen-

durchschnitts einbehalten. Folglich gehen davon starke Anreize aus, kosteneffizient zu 

agieren.  

Die Regulierungsformel orientiert sich an folgender klassischer Anreizregulierungssys-

tematik:73 

𝑃𝐶𝑡,𝑖 = 𝑃𝐶𝑡−1,𝑖 ∗ (1 + 𝑉𝑃𝐼 − 𝑋 + 𝑄) 

PCt,i kennzeichnet den gewichteten Tarifkorb im Jahr t für Netzbetreiber i (Price-Cap). 

Dieser wird korrigiert um den Verbraucherpreisindex (VPI), den – für den Frontier-Shift 

kontrollierenden – X-Faktor sowie um eine Qualitätskomponente.74 Dabei basiert der X-

Faktor der gegenwärtigen Periode auf den berechneten effizienten Kosten des Jahres 

2016. Dies wird im folgenden Unterkapitel detailliert beschrieben. Die Qualitätskompo-

nente ist als Bonus-Malus-System ausgestaltet. Bei Überschreiten der Qualitätsvorga-

ben, kann der betreffende Netzbetreiber mit Zusatzeinnahmen rechnen. Im umgekehr-

ten Fall der Unterschreitung resultieren dementsprechend Mindereinahmen.  

4.3.2 Höhe und Berechnung des generellen X-Faktors 

Der gerade beschriebene X-Faktor wird – im Gegensatz zu einigen Regulierungsregi-

men anderer Länder – in einem mehrstufigen Verfahren ermittelt. Wie mit den nachfol-

genden Erläuterungen gezeigt wird, entspricht er einer Kombination aus dem Yardstick 

Benchmarking und der Berücksichtigung des Frontier Shifts. Abbildung 4-2 illustriert 

dies schematisch und etwas vereinfacht für die aktuelle Regulierungsperiode 2014-

2016.  

                                                
 71 Dieses Unterkapitel basiert, sofern keine anderen Quellen genannt werden, auf ACM (2014). 
 72 Durch den Fokus auf die Durchschnittskosten der Branche ist es dem einzelnen Netzbetreiber nur in 

relativ geringem Maße möglich, das Durchschnittsniveau zu beeinflussen. Daher erfolgt die Effizien-
zermittlung für ihn auf Basis exogener Kosten. Im Gegensatz dazu kann es bei einer Orientierung an 
den effizienten Unternehmen möglich sein, dass diese direkten Einfluss auf die Effizienzbestimmung 
nehmen können. In diesem Fall wären die Kostenbasis und damit der Effizienzwert durch das Unter-
nehmen beeinflussbar und somit endogen. Weitergehende Erläuterungen dazu finden sich bspw. in 
Stronzik (2013). 

 73 Vgl. Stronzik (2013) und Hesseling und Sari (2006). 
 74 Der Yardstick-Regulierungsansatz kontrolliert implizit für Veränderungen der Inputpreise. Aufgrund 

dessen findet das Inputpreisdifferenzial keine direkte Berücksichtigung in der Regulierungsformel. 
Siehe dazu auch CEPA (2012). 



38 Diskussionsbeitrag Nr. 399  

Ausgangspunkt sind die realen Kosten des Jahres 2012. Unter der Annahme der Ver-

gleichbarkeit der Netzbetreiber werden diese einem Yardstick-Benchmarking unterzo-

gen, um die effizienten Kosten 2012 zu erhalten. Dazu werden die durchschnittlichen 

effizienten Kosten pro Output herangezogen, wobei als Outputparameter der Netzbe-

treiber ein „composite output“ dient. Dieser entspricht den gewichteten Durchschnittsta-

rifen der einzelnen Netzbetreiber für deren Tarifkorb. Dazu werden die ermittelten Tarife 

des Branchendurchschnitts mit den tatsächlich erbrachten Mengen der einzelnen Netz-

betreiber multipliziert.  

In einem nächsten Schritt werden die effizienten Kosten 2016 berechnet, um den Fron-

tier Shift zu berücksichtigen. Dazu wird die historische Produktivitätsentwicklung unter 

Rückgriff auf Daten von 2005 bis 2012 extrapoliert. Für die gegenwärtige Regulierungs-

periode ergab sich ein gerundeter Wert von jährlich 0,6 %.75  

Die effizienten Kosten 2016 können sich noch um einen Betrag für (geplante) effiziente 

Netzerweiterungen in den Jahren 2013-2016 erhöhen. Damit sollen insbesondere be-

stimmte Erweiterungsinvestitionen gefördert werden, die die Versorgungsaufgabe 

nachhaltig verändern. Letztendlich ergeben sich somit die berechneten effizienten Kos-

ten 2016. 

Abbildung 4-2: Berücksichtigung des Frontier Shifts in den Niederlanden 

 

 

 
Quelle: Eigene Darstellung angelehnt an ACM (2014) 

Zielgröße für die Berechnung des X-Faktors sind die (berechneten) effizienten Kosten 

2016. Als Startwert in Frage kommen einerseits die fortgeschriebenen Erlöse der letz-

ten Regulierungsperiode (wie dies in den vergangen Regulierungsperioden der Fall 

                                                
 75 Vgl. E-Bridge (2014). 
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war)76 oder neuerdings die aktuellen Kosten (wie in der gegenwärtigen Regulierungs-

periode geschehen) in Frage.77 Die Entscheidungshoheit obliegt diesbezüglich der Re-

gulierungsbehörde. Der X-Faktor ergibt sich aus dem Abgleich von Startwert und Ziel-

größe (siehe Abbildung 4-3). Wie zu Beginn von Kapitel 4 bereits angedeutet, werden 

somit auch im niederländischen System der Anreizregulierung die Komponenten des 

generellen X-Faktors (d.h. Produktivitäts- und Inputpreisentwicklungen) modellendogen 

erfasst.  

Abbildung 4-3: Ermittlung des X-Faktors in den Niederlanden 

 

 

 
Quelle: Eigene Darstellung angelehnt an ACM (2014) 

                                                
 76 Dies entspricht einem Efficiency-Carry-Over-Mechanismus. 
 77 Die Möglichkeit die aktuellen Kosten als Startwert heranzuziehen, wurde von Gesetzgeberseite des-

wegen neu geschaffen, da die Netzbetreiber mit der ersten Option in der Vergangenheit überhöhte 
Gewinne erwirtschaften konnten. Vgl. E-Bridge (2014). 
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5 Fazit 

Im Rahmen der derzeit laufenden Diskussionen um die Novellierung des Regulierungs-

rahmens für deutsche Strom- und Gasnetze wird der generelle X-Faktor zunehmend 

kritisch hinterfragt. Als wesentlicher Bestandteil der deutschen Anreizregulierung be-

stimmt der Faktor maßgeblich die Erlöse der Netzbetreiber. Für die ab 2019 (bei Strom 

bzw. 2018 bei Gas) beginnende dritte Regulierungsperiode muss der Faktor neu festge-

legt werden. Seitens eines Teils der Branche wird jedoch nicht nur dessen Höhe, son-

dern auch dessen grundsätzliche Berechtigung infrage gestellt. Vor diesem Hintergrund 

diskutiert der Beitrag sowohl die grundsätzliche Frage der Berechtigung des generellen 

X-Faktors in anreizbasierten Regulierungssystemen als auch Fragen, wie dessen Höhe 

empirisch ermittelt werden kann. Dabei werden auch internationale Erfahrungen einbe-

zogen.  

Eine Anreizregulierung zielt im Gegensatz zu kostenorientierten Ansätzen darauf ab, 

Wettbewerbsdruck zu imitieren, um die regulierten Unternehmen zu kosteneffizientem 

Handeln anzureizen. In einem wettbewerblich organisierten Umfeld zwingen die Wett-

bewerbskräfte die Marktteilnehmer dazu, Produktivitätsfortschritte zu realisieren und die 

daraus resultierenden Zusatzgewinne in Form niedriger Preise an die Endkunden wei-

terzureichen. Ansonsten verschlechtert sich die Wettbewerbssituation des betreffenden 

Unternehmens. Bei entsprechendem Wettbewerb in einem Sektor ergibt sich die Preis-

steigerungsrate für Endkundenprodukte (Inflationsrate der Outputpreise) als Differenz 

zwischen der Wachstumsrate der Inputpreise und der Rate des technologischen Fort-

schritts. Die entsprechenden Wachstumsraten sind dabei sektorspezifisch.78 Aufgabe 

des generellen X-Faktors ist es, diese grundsätzliche Systematik in einem regulierten 

Umfeld nachzubilden bzw. zu simulieren. Dabei zielt der Faktor allein auf Verbesserun-

gen aufgrund technologischen Fortschritts ab, was üblicherweise als Verschiebung der 

Effizienzgrenze (Frontier Shift) bezeichnet wird. Der generelle X-Faktor gewährleistet 

somit, dass durch technologischen Fortschritt bedingte Produktivitätsfortschritte an die 

Endkunden weitergereicht werden. 

Für Anreizregulierungen auf Basis einer Preis- oder Erlösobergrenze (wie in Deutsch-

land), lässt sich der generelle X-Faktor unter Berücksichtigung der Analogie zu Wett-

bewerbsmärkten unmittelbar aus der Regulierungsformel herleiten. Dessen Verwen-

dung ist somit aus theoretischer Sicht zwingend erforderlich. Ein Verzicht auf den gene-

rellen X-Faktor ohne anderweitige Berücksichtigung des Frontier Shifts würde Anreize 

zu effizientem Handeln der Netzbetreiber konterkarieren und somit letztendlich dem 

Prinzip der Anreizregulierung zuwiderlaufen. Dies wird durch die Erfahrungen der ande-

ren näher untersuchten Länder bestätigt. Während das Regulierungssystem in Öster-

reich dem deutschen Ansatz grundsätzlich ähnelt und somit der generelle X-Faktor ex-

plizit in der Regulierungsformel Eingang findet, kommen in Norwegen und den Nieder-

                                                
 78 So verwendet die Automobilwirtschaft andere Inputfaktoren und Produktionstechnologien als die Pa-

pierindustrie. Es ist somit zu erwarten, dass sich die Wachstumsraten dieser beiden Sektoren unter-
scheiden.  
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landen Yardstick-Regulierungsregime zur Anwendung. Auch hier wird der Frontier Shift 

berücksichtigt, dies allerdings prozessendogen durch das Regulierungssystem in Nor-

wegen bzw. durch die Berücksichtigung der branchendurchschnittlichen Produktivitäts-

entwicklung im Rahmen der Ermittlung des X-Faktors in den Niederlanden. 

Die Frage der Abbildung des Frontier Shifts in einem anreizbasierten Regulierungsre-

gime ist somit letztendlich keine Frage des „Obs“, sondern vielmehr des „Wies“. Da in 

Deutschland die Kostenbasis der Netzbetreiber nach § 9 Abs. 1 ARegV mit dem Ver-

braucherpreisindex (VPI) inflationiert wird, der einen gesamtwirtschaftlichen Output-

presindex darstellt, ergibt sich der generelle X-Faktor als Summe aus Produktivitäts- 

und Inputpreisdifferenzial zwischen Netzsektor und Gesamtwirtschaft. Dies bedeutet 

nicht, dass der generelle X-Faktor nur gerechtfertigt ist, wenn erwartet werden kann, 

dass die Branche einen höheren technologischen Fortschritt als die Gesamtwirtschaft 

realisiert. Vielmehr ist die Differenzialbildung erforderlich, um die im VPI enthaltenen 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen über den allgemeinen X-Faktor gewissermaßen 

wieder herauszurechnen, um die Verschiebung der sektoralen Effizienzgrenze abzubil-

den. Würde hingegen die Inflationierung der Kostenbasis mittels eines netzbetreiber-

spezifischen Inputpreisindexes erfolgen, so würde die Differenzialbetrachtung obsolet 

werden. Der generelle X-Faktor müsste in diesem Fall allein auf Basis der Änderungs-

rate der sektoralen totalen Faktorproduktivität ermittelt werden.  

Bei der empirischen Ermittlung von Produktivitätsentwicklungen dominieren in der Pra-

xis die beiden Ansätze des Malmquist-Indexes und der Indexnummern (z.B. Törnquist-

Index). Beide Methoden weisen für die Abschätzung einer zukünftig zu erwartenden 

Entwicklung des technologischen Fortschritts für Energienetze spezifische Vor- und 

Nachteile auf, wobei Malmquist grundsätzlich aus theoretischer Sicht zu präferieren ist. 

Allerdings ist die praktische Anwendung dieses Indexes oft mit Problemen bei der Da-

tenverfügbarkeit verbunden. Letztere bestehen häufig auch bei Indexnummern, wo 

durch den Rückgriff auf Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung oft keine 

netzspezifischen Daten verfügbar sind. Diese Problematik kann jedoch umgangen wer-

den, wenn synthetische Indizes entwickelt werden. Im Endeffekt geht es dabei um die 

Konstruktion eines synthetischen Vergleichssektors für die Energienetze, für den ent-

sprechende Zeitreihen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung vorliegen. Eine wei-

tere Schwierigkeit liegt in der Wahl des Stützintervalls. Die Prognosegüte kann tenden-

ziell verbessert werden, wenn die Rahmenbedingungen, unter denen ein Netzbetreiber 

im Stützintervall und der Regulierungsperiode agiert, nicht zu verschieden sind. Von 

Berechnungen, die Daten vor 1998 (Beginn der Liberalisierung der Energiemärkte) 

verwenden, ist daher abzuraten. Aufgrund der rollierenden Struktur der ARegV und des 

Beginns des neuen Regimes zum 1.1.2009 sind kürzere Zeitintervalle durchaus ge-

rechtfertigt, zumal Sondereinflüsse aufgrund der Inflationierung der Kostenbasis mit 

dem VPI nur dann ein Problem darstellen, wenn sie asymmetrisch auf den Netzbetrieb 

und die Gesamtwirtschaft wirken.  
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Prinzipiell macht es Sinn, bei der Berechnung des generellen X-Faktors Sensitivitäts-

analysen in Form unterschiedlicher Spezifikationen durchzuführen, um ein Ergebnisin-

tervall zu identifizieren. So ist nicht davon auszugehen, dass es eine „wahre“ Spezifika-

tion gibt, die die Realität perfekt abbildet. Vielmehr gibt es verschiedene Stellgrößen, 

die einen Einfluss auf die Resultate haben können. Neben unterschiedlichen Stützinter-

vallen sollten auch beide Berechnungsmethoden (Malmquist versus Indexnummern) zur 

Anwendung kommen, um die spezifischen Vorteile der Methoden optimal auszunutzen 

In Summe sollte die Berechnung verschiedener Varianten und Spezifikationen die Ro-

bustheit der Ergebnisse und damit ihre Aussagekraft erhöhen. Ferner sollten a priori 

keinerlei Beschränkungen hinsichtlich des Wertes von Xgen auferlegt werden, sodass 

dieser theoretisch auch negativ werden könnte. Die Höhe dieses Faktors sollte letztend-

lich empirisch mittels adäquater und transparenter Berechnungen bestimmt werden. 
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